
Volkerépangenberg
nterwegs ZU einem

freikirchlichen „Amtsverständnis‘“‘“
| Fine Auseinandersetzung mit

Johann eorg Fetzers „Pastoral-Theologie“ Vo  —_ 908
un bleibende pastoraltheologische Fragestellungen

Unter den Beltragen AT Pastoraltheologie, die der deutsche Baptismus hervorge-
bracht hat,; nımmt die 1908 erschienene „Pastoral-TIheologie” VOIN JOHANN (GGEORG
FETZER! eiıne Sonderstellung eın Miıt ihr liegt der bisher einz1ge pastoraltheolo-
gische Gesamtentwurf OlLw, der sowohl VO  e’ der Geschlossenheit der Darstellung
als auch VO Problembewusstsein her das (Genus einer mehr oder minder erbau-
lichen Handreichung überschreitet.* Fetzers heute weitgehend in Vergessenheit
geratenes Werk, VON dem der baptistische Seminardirektor HANS LUCKEY 1955
schrieb, ass „UNSCIC Väter sehr SOTSSaIN studiert haben”,* erweılist sich bei der
Relecture als eın für das baptistische „Amtsverständnis‘ bzw. „Pastorenleitbild”
außergewöhnlich aktuelles Buch DIies soll ach einer Einführung ın die Anlage
des Fetzerschen Entwurfs ausgewählten Beispielen ezeigt werden.

Johann eorg Fetzer wurde Juli 1845 ın Oberhausen bei Reutlingen geboren.“ 857/
wanderte die amıilie unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse nach eVve-
land/Ohio Uus, Fetzer mıt 19 Jahren ın der englischsprachigen Baptistengemeinde
getauft wurde un sich kurze eıt spater In die Arbeit der 866 LICU gegründeten deutsch-
sprachigen Baptistengemeinde VOIN Cleveland einbeziehen iefß Ab 1870 studierte
baptistischen Theologischen Seminar in Rochester/N. Y., ÄUGUST AUSCHENBUSCH
einer selner Lehrer wurde, dessen Tochter Frida spater 1877) heiratete.? ach dem
Studienabschluss In Rochester kehrte Fetzer 1876 nach Deutschland zurück, 1m Än-

JOHANN GEORG FETZER, Pastoral-TIheologie, Kassel 1908 136 Seiten).
DIie 34-seıtige Schrift VON CARL SCHNEIDER, Das Werk eines evangelischen Predigers. Eıne Be-
rufslehre für [iener Wort und der Gemeinde, Kassel (1937) verbleibt innerhalb der g-
nannten renzen.
HANSsS LUCKEY, Auf den Spuren der ater. Wirken un Wirkung der alten Seminarlehrer, in DIie
Gemeinde Nr. 24, Jg 1955, 1-3 3/1
Kıne ausführliche Lebensbeschreibung und Würdigung Fetzers findet sich bei JULIUS ANSSEN,

Fetzer. Ein Lebens- und Charakterbild, 1ın Festschrift ZUT Feier des 50jährigen Jubiläums
des Predigerseminars der deutschen Baptısten Hamburg-Horn, Kassel (1930) 33-50 An
dieser Darstellung haben sich mehrere spatere Lebensbilder orlentiert, vgl bes JÜRGEN SCHUT-

Ein ater seiner Schüler un II) Vor Jahren starb Johann eorg Fetzer (31 Juli
In Die Gemeinde NrT. 30 un! 31; Jg 1959, fund B
ber die theologischen Lehrer Fetzers In der deutschen un! englischen Abteilung Theologi-
schen Seminar ın Rochester unterrichtet ANSSEN, Fetzer,
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chluss einen mehrwöchigen Vertretungsdienst in der Baptistengemeinde Volmarstein
1mM Wintersemester 876/77 seine theologischen tudien der Universität Leipzig
bei RANZ DELITZSCH fortzusetzen. Obwohl ursprünglich nicht beabsichtigt, blieb Fetzer
iın Deutschlan und wurde 1M Maı 1877 rediger der Baptistengemeinde Volmarstein-
Grundschötte ach einer Kollektenreise 1n die USA(berief INan ih 882 als
Lehrer die 18580 eröffnete „permanente Predigerschule” der deutschen Baptisten,“ die
seit 888 in einem NEUu errichteten Gebäude 1n amburg-Horn residierte. Seine Unter-
richtsfächer umfassten neben der Pastoraltheologie auch die neutestamentliche Exegese
und die biblische eologie, die Missions- und Kirchengeschichte, SOWI1e das Fach ApO-
ogetik und nglisch. en selner Lehrtätigkeit hat Fetzer ıne ICHE publizistische äatig-
keit’ un eine umfangreiche Reisetätigkeit 1mM In und Ausland ausgeübt, insbesondere als
Sekretär des Amerikanisch-Deutschen Missionskomitees. Ehrenamtliche Tätigkeiten in
der Leitung der emeinden Hamm-Eilbeck, Lüneburg und andsbek, als Präsident des
„Jünglingsbundes”, als Vorsitzender der „Senanamission” und des „Freikirchlichen Ver-
e1InNs Zur Förderung des Sonntagsschulwerkes iın Hamburg und mgebung" kamen ergan-
zend hinzu. Johann eorg Fetzer starb 31 909 während einer Reise 1n Volmarstein
und wurde auf dem r1e:der dortigen Baptistengemeinde beigesetzt.
Die 1908 erschienene „Pastoral-Iheologie” verdankt sich dem Vorwort zufolge
zunächst einem materialen freikirchlichen Erfordernis. Denn die se1lt der erISs-
ten Hälfte des Jahrhunderts erschienenen zahlreichen und unterschiedlichen
Pastoraltheologien wiewohl VON Fetzer als „vortreffliche Leistungen ® bezeich-
net leiden ach seliner Auskunft daran, den „Streng kirchlichen Standpunkt”
(5) reprasentieren und auf kirchliche Verhältnisse bezogen selIn. Sie sind
daher für den reikirchlichen Bereich 1L1UT eingeschränkt brauchbar.? Das ATgu-

Für die Gründung der Predigerschule bzw. Missionsschule die Bezeichnung WarTr zunächst
schwankend die aufeinen Beschluss der Bundeskonferenz 1876 zurückging, hat sich Fetzer,
der 1879 In das Schulkomitee gewählt wurde, durch intensiıve publizistische Tätigkeit un als
VO Schulkomitee beauftragter Kollektensammler 1n nordamerikanischen Baptistengemeinden
unermüdlich eingesetzt. Die Berufung ZU Lehrer 18872 erfolgte aufgrund einer unheilbaren
Erkrankung der bis dahin einzıgen Lehrkraft MORITZ GIEISSLER. Zusammen mıt JOSEPH LEH-
ANNN, der 1883 als weıiterer Lehrer das Predigerseminar berufen wurde, kann Fetzer als
prägende Gestalt der deutschen baptistischen Predigerausbildung 1m ersten Vierteljahrhundert
ach Gründung des Seminars gelten. Vgl dazu un ZUT weıteren Entwicklung GÜNTER BAL-
DERS, Chronik, 1N: DERS. (Hg.), Hundert Jahre Theologisches Seminar des Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher (GGemeinden. Wuppertal un Kassel 1980, 101-156, bes 107
Fetzer schrieb für den „S5endboten‘, den „Wahrheitszeugen’ un für eine Reihe VO  —; AdINe-
rikanischen baptistischen Blättern: War Von 1881 bis 1885 Redakteur der Zeitschrift „Wort
un Werk“ des „Jünglingsbundes” und gab Jahre lang die Sonntagsschulzeitschrift „Führer“
heraus.
FETZER,; Pastoral-Theologie, Im Folgenden beziehen sich Seitenzahlen 1in Klammern ach F

1mM ext auf Fetzers Pastoral-Iheologie. Sperrungen 1mM ext VOon Fetzer werden jeweils
kursiv wiedergegeben.
Dennoch ist der Einfluss, den einige dieser Pastoraltheologien AUS dem Jahrhundert auf
Fetzer ausgeübt haben, bis 1n Einzelheiten hinein unverkennbar. Fetzer selbst nenn 1mM Vorwort
seiner Pastoral-Iheologie (5’ vgl uch 15) die Werke VOI ÄLEXANDRE VINET, WILHELM LÖHE,
(CHRISTIAN PALMER und ROBERT KÜBEL neben den Arbeiten der amerikanischen Theologen
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ment euchtet ın pastoraltheologischem Zusammenhang ohne weılteres eın Ist
doch ach ('LAUS HARMS die Pastoraltheologie „eiıne geordnete, Licht und Luft
gebende Lehre, w1e die Zwecke des Predigtamtes erreicht werden unter bewand-
ten Umständen“.! / den „bewandten Umständen“ VOIN Zeit, (rt un Personen,
die Harms 1er anführt, sehört srundlegend die ekklesiologisch-strukturelle
Verfasstheit einer Gemeinde bzw. Kirche. Insofern sieht Fetzer se1in Unterneh-
INEeN einer freikirchlichen Pastoraltheologie nicht NUuUr als gerechtfertigt, sondern
als geboten

Daneben gibt 65 für Fetzer didaktische Gründe für die Drucklegung seiner
„seıt zirka ZWaNZI1g Jahren vorgetragene[n| Pastoraltheologie” (5) Denn die
Predigerseminar geübte Diktiermethode erwelst sich ihm für den Unterricht
nehmend als mühselig, weil S$1€e die „Zeıt mündlicher Besprechung” (5) in C1I-

heblichem Ma{ßse einschränkt.!
Mit der „Pastoral-Theologie” VON Johann eorg Fbetzer liegt demnach die

Frucht einer langjährigen Lehrtätigkeit VOIL. Man darf daher annehmen, hierin
die prägenden Kernstücke pastoraltheologischer Unterweisung der ersten
Predigerseminar ausgebildeten (GJeneration des deutschen Baptismus VOT sich
haben

Bestimmung und Aufbau der Pastoraltheologie
Es ist bemerkenswert, ass Fetzers Pastoraltheologie nicht unmittelbar mıit
terialen Problemen einsetzt, sondern mıiıt einer relativ umfangreichen Einleitung
(7-16 [Diese enthält neben einem Paragraphen „Begriff und Aufgabe‘ ($
SOWI1e „Norm und Quelle” ($ der Pastoraltheologie auch eine Darstellung
der „Geschichte und Literatur“ des Faches (S und eine Beschreibung und Be-
sgründung der „Einteilung” des eigenen Entwurfs (S 4 Fetzer ist sich mithin
bewusst, ass einer Verständigung darüber bedarf, Was INan unter „Pastoral-
theologie‘ verstehen hat Allerdings wird INall 1M Blick auf seine einleitenden
Ausführungen nicht können, handele sich dabei den Versuch, die
Pastoraltheologie enzyklopädisch innerhalb der theologischen Wissenschaft
und das hei{fßst Ja insbesondere gegenüber der mittlerweile den Fakultäten als
eigenständige Disziplin etablierten „Praktischen Theologie” verorten Refle-

AMES MASON HOPPIN, HEZEKIAH HARVEY und FEDWARD THURSTON HISCOX, die 1U  —; WwI1Ie-
derum „den VON uns vertretenen freikirchlichen kongregationalistischen Standpunkt einneh-
men  (a

10 CLAUS HARMS, Pastoraltheologie In Reden Theölogie-$tudierende. ach der Originalaus-
gabe (1830-1834) ufs eUuUEC herausgegeben 1n wel Teilen. Erster Teil, Gotha 1888,
ach JANSSEN, Fetzer, 40, gehörte die Diskussion den Kennzeichen VON Fetzers ntier-
richtsstil: „Als Lehrer War Fetzer lebendig, kenntnisreich und gestattete SErn rage und \DIES
kussion.“
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XM10NeEeN derartigen „Selbstverortungen‘*“ der Pastoraltheologie gegenüber der
Praktischen Theologie, WIeE S1C bereits bei Claus Harms'® vorhanden sind und WIC
S1IEC ann insbesondere CHRISTIAN PALMER"* SC1INENN pastoraltheologischen Ent-
wurf vorangestellt hat sind bei Fetzer 1Ur implizit Gestalt der Bestimmung
des Gegenstandes der Pastoraltheologie prasent ohne dabei deren Verhältnis
ZUT Praktischen Theologie CISCIH1S thematisch eroriern

Ausdrücklich abgelehnt wird Rahmen der Bestimmung Von Begriff und
Aufgabe der Pastoraltheologie die Auffassung Christian Palmers, die Pastoral-
theologie sEe1 SC durch den aus der praktischen Theologie entlehnten Amtsbe-
griff bedingte Anwendung der allgemeinen christlichen Moral aufden Pfarrer“
egen CTE solche, aus der Moral abgeleitete Pastoraltheologie wendet Fetzer
C11I1, ass damit e1ine unzulässige Sondermoral für den Pfarrerstand reklamiert
werde

Ebenfalls abgelehnt wird die Ansicht die Pastoraltheologie habe Sinne
„Pastorallehre als Gegenstand LU C1n bestimmtes Gebiet der prak-

tischen Theologie, nämlich die pastorale Pflege der (GGemeinden aufßserhalb des
Kultus und der Katechese (7) Diese Beschränkung, für die die Namen HEO-
DO  Z CHRISTLIEB THEODOSIUS HARNACK und ROBERT KÜBEL bemüuht werden
erscheint Fetzer zweifacher Hinsicht CHNB 7Zum möchte sich denje-

Pastoraltheologen anschliefßen, die auch Predigt und Katechese „‚sofern S1C
nicht als Kunstfertigkeiten betrachtet werden“ 8)18 den Gegenstandsbereich
2 UTA POHL-PATALONG, Pastoraltheologie, CHRISTIAN GRETHLEIN und HELMUT SCHWIER

(Hg.) Praktische Theologie. Eine Theorie- und Problemgeschichte, Leipzig 2007, (515-574)
B75

13 Vgl HARMsS, Pastoraltheologie bes 26f
14 Vgl CHRISTIAN PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, verbesserte un: vermehrte Auflage

Stuttgart 1863, Prolegomena 27)
| 5 iIm ber die Geschichte und Literatur der Pastoraltheologie wird VON Fetzer lediglich konsta-

1er (11) AAn der neuesten Zeit jedoch hat sich diese Wissenschaft unter dem Namen ‚Pastoral-
theologie TST bestimmten Platz der Enzyklopädie der theologischen Wissenschaften
erworben und wird 1U VON allen religiösen Parteien mehr der WENISCI erfolgreich bebaut

16 PALMER Evangelische Pastoraltheologie 11 (dort gesperrt) ıtiert Fetzers Pastoral TIheolo-
17

SIC,
amı droht Fetzer allerdings, Palmers Anliegen verzeichnen Denn für Palmer 1ST selbst-
verständlich, „da{fß die Pflichten des Pfarrers keine höhere Sittlichkeit als die jedem Christen
SC1NEIN Theil obliegt ZU 7Zweck haben dessen unbeschadet ber gilt andererseits, „da{fß dem
Pfarrer, ben weil das 1St weil ihm als dem amtlichen Iräger der evangelischen Wahrheit
der Befehl Matth speciellen Weise gilt WIE keinem Andern, uch das (GGewissen
miıt besonderem Ernste geweckt und geschärft werden mu{1$“ PALMER Evangelische Pastoral-
theologie, 10f Zu Palmers Bestimmung der Pastoraltheologie vgl POHL PATALONG, Pastoral-
theologie, 526 529

I8 Gemeint 1ST offensichtlich sofern S1C Gesamtzusammenhang der pastoralen Tätigkeit be-
trachtet werden und nicht (eigenständiger) Gegenstand VON Kunstregeln sind In diesem Sinne
INUSsSEN ann uch Fetzers Aussagen verstanden werden, die Pastoraltheologie behandle „alle
Pflichten un! Tätigkeiten des Pastors insofern S16 neben SC1HECT Stellung als Homilet un! ate-
chet rage kommen (7 bzw „die Grundsätze und Formen der Tätigkeit WIC S1C aufßer-
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der Pastoraltheologie einbeziehen. 7Zum anderen sieht eine unzulässige Fin-
CENSUNG des pastoraltheologischen Gegenstandsbereiches iın der Beschränkung
auf die pastorale Tätigkeit 1m Bereich der (vorfindlichen) Gemeinde. Nicht 1U

s1e nämlich ist CS, „all der ach unserer Auffassung des Wortes des Herrn un
Seiner Junger der Pastor seelsorgerlich tatıg se1ln soll-  “ vielmehr „auch die orofße
Masse einzelner (Individuen), welche der Herr mıt dem Ausdrucke ‚Welt be
zeichnet hat“ (8) Damıit ist der Rahmen der Begrenzung pastoraltheologischer
Reflexion auf die vorhandene Ortsgemeinde insofern gesprengt, als auch die
„missionarische” Tätigkeit, durch die „der einzelne och Unbekehrte dem Herrn
zugeführt” wird (8) als eine seelsorgerliche, iın diesem Sinne pastorale und
in den Gegenstandsbereich der Pastoraltheologie fallende verstanden wird.

Damıit ergibt sich als Definition für die Aufgabe der Pastoraltheologie: „DIe
Pastoraltheologie hat VOoNn allen Pflichten SOWI1e VOon allen Arten der Tätigkeit
(die Predigt und den katechetischen Unterricht, sofern diese un den Gesichts-
punkt der Seelsorge kommen, nicht ausgeschlossen), welchen der Prediger als
Seelsorger berufen ist, handeln.“ (7)

Den Aufbau selner Pastoraltheologie begründet Fetzer biblisch mıt Acta 20,;
„Habt acht auf euch selbst und auf die Herde.“ Dementsprechend gliedert

das Werk ın Zzwel Hauptteile und unterscheidet damit die Pastoraltheologie 1ın
eine allgemeine und eine besondere. DIie allgemeine Pastoraltheologie handelt
un der Überschrift ADer Pastor (Hirt). VOIN Amt und Person des Pastors, die
besondere uniler der Überschrift „Objekt der seelsorgerlichen Tätigkeit” VON den
pastoralen Aufgaben bzw. den einzelnen Seelsorgefeldern.

Innerhalb des ersten Hauptteiles (17-78) sich eine Dreiteilung: Zunächst wird
der Überschrift „Das Hırtenamt sich betrachtet“ eıne Lehre VO Amt ent-

wickelt, die die rage nach der Vokation und der Ordination einschlief{f$t. Es olg ein
Teil „Der Hırt als Mensch“”, der die Qualifikation und stetige Fortbildung des Pastors
ZU Gegenstand hat Der dritte Teil „‚deine tellung iın der Gesellschaft” schliefßlich
widmet sich den Beziehungen des Pastors ZUT Kollegenschaft, ZUT Öfrfentlichkeit und
ZUr eigenen amilie

Der zweiıte Hauptteil (79-135),; der bestimmte seelsorgerliche Handlungsfelder ZUT

Sprache bringt, se mıiıt Ausführungen ZU Amtswechsel des Pastors e1n, widmet
sich dann dem Gottesdienst und der Sakramentsverwaltung („Bundesstiftungen‘)
un behandelt nach Reflexionen erbaulichen Gemeindeversammlungen, kateche-
tischem Unterricht für die Jugend und Sonntagsschule die klassisch pastoraltheolo-
gische Thematik VON Haus- un: Krankenbesuchen. eıtere Paragraphen gelten der
Notwendigkeit und Gestaltung VOoNn geselligen Zusammenkünften der Gemeindeglie-

halb des öffentlichen Gottesdienstes sich zeigen‘ (8). Homiletik, Katechetik und Liturgik eigen-
ständig bedenken, schlie{$t nicht aus, dass Predigt, Unterweisung und Gottesdienst uch In
der Pastoraltheologie unter seelsorgerlichem Gesichtspunkt ZUTr Sprache kommen. SO enthält
Fetzers Pastoraltheologie uch eın ausführliches Kapitel über die „Iheorie und Oorm des öffent-
lichen Gottesdienstes” (86-94)

ThGespr 272008 Heft
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der, der Gemeindezucht, dem Spendenverhalten 1m 1C auf Ortsgemeinde, über-
örtliche (Bundes-)Aufgaben und 1SS10N, dem christlichen Zeitschriftenwesen („Die
Kanzel und die Presse ) und schlıelslıc. den Kasualien Irauung un: Beerdigung.

Der Aufbau der Fetzerschen Pastoraltheologie ist In der Zweiteilung Von SPC-
zieller und allgemeiner Pastoraltheologie stringent. Wır finden eine ähnliche
Gliederung beispielsweise bei ÄLEXANDRE VINET, der zunächst ber das gelst-
liche Amt SOWI1e ber das individuelle und soziale Leben des Pastors handelt,

annn 1m zweıten Teil die pastoralen Handlungsfelder erörtern.?” Im Kern
bietet auch Christian Palmers Pastoraltheologie diesen Aufriss; wobei bei ihm
die faktische inhaltliche Dreiteilung der Pastoraltheologie auch formal stringent
durchgeführt wird: Am Anfang steht „Der geistliche Beruf“ (Pastorat), also die
Lehre VO Amt,; folgt „Der Pastor“ (in seinem Werden und Sein), der dritte
Teil schliefßlich widmet sich unter dem Titel „Die Pastoration den pastoralen
Handlungsfeldern 1m Blick auf die Gesamtgemeinde und das Individuum.“®

Begründung und Verständnis des pastoralen Amtes

A BIO Nachdenken ber das Amt des evangelischen Pfarrers/der Pfarrerin hat
immer gegeben seıt diesen Beruf gibt. Gerade deshalb ist die historische

Perspektive auf die ematik VON Bedeutung. ” Was 1er 1mM Blick auf das EeVal-

gelische Pfarramt festgestellt wird, gilt auch für Johann eorg Fetzers Pastoral-
Theologie VON 1908, weil in ihr ZU ersten Mal der Versuch unftfern:  me wird,
die rage ach dem „Leitbild” und Selbstverständnis des In der Entstehung be
griffenen (deutschen) baptistischen Prediger- bzw. Pastorenamtes 1mM /Z7Zusam-
menhang reflektieren. Den Rahmen bilden dabei jene Problemstellungen, die

19 Vgl VINET'S Pastoral-Iheologie der Lehre VO Dienst Evangelium. ach der Pariser
Ausgabe VO  — 1850) deutsch bearbeitet, miıt kritischen Anmerkungen VO Iutherischen und
deutschen Standpuncte, VO  —; ERMANN GUSTAV HASSE, Grimma 1852 Die einleitenden Para-
graphen behandeln zunächst den Amtsbegriff („Dienst Evangelium folgen als Teil
und „Individuelles und inneres Leben SOWI1eE „Bezügliches der sociales Leben“ des Pfarrers:
1m eil werden unfer der Überschrift „Pastorales Leben“ Gottesdienst, Predigt, Katechisation
und spezielle Seelsorge verhandelt bevor ZU Schluss In 'eil auf „Administratives der @7
schäftsleben“ des Pfarrers eingegangen wird. Vinet’s Pastoraltheologie, die aus eigenen Notizen
und studentischen Mitschriften rekonstruiert wurde und 1850 posthum erschien, 1st das VON

Fketzer häufigsten benutzte pastoraltheologische Werk
20 Vgl PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, ach den Prolegomena folgt die mts-

theologie, danach der „Pastor” VOI der „Vorbereitung ZU Berufe“ bis ZUT „Lebensordnung ;
schliefßlich der umfangreichste eil ber die „Pastoration”, der zerfällt In den Abschnitt über
„Die pastorale Thätigkeit für die Gemeinde 1mM Ganzen“ un den Abschnitt „Die Seelsorge .
BIRGIT WEYEL,; Pfarrberulf. Amt Amtsverständnis Profession pastoraltheologisches Le1it-
bild,; 1n WILHELM GRÄB und BIRGIT WEYEL Hg.) Handbuch Praktische Theologie, Gütersloh
2007 9-6 640
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bis heute die pastoraltheologischen Überlegungen leiten.““ Fur eine Rekonstruk-
tion VO  — Fetzers „Leitbild” empfiehlt sich, seiner eigenen Gliederung folgend
den Schwerpunkt auf das Amtsverständnis, die Berufungsproblematik, die Per-
SO  — des Amtstragers und ihr Verhältnis Familie und Gesellschaft legen.
DIie einzelnen pastoralen Handlungsfelder erortern, ware ann eın weıterer,
1er nicht leistender chritt.

iıne Begründung des „Hirtenamtes” wird VOoO  — Fetzer iın zweifacher Hinsicht SC-
geben. Es ist zA1x einen „begründet in der Natur der Sache“ 17} Es ist ZU

anderen „VOI ott eingesetzt” 19) Damıit ist bereits 1m Ansatz eine pannung
angezeıigt und die rage aufgeworfen, wI1e beide Begründungen sich zueinander
verhalten. ach Fetzer gibt menschliches Zusammenleben nıicht hne Orga-
nisatıon. :Und wI1e keine menschliche Gesellschaft und eın (emeinwesen auf
die Dauer bestehen ann ohne Beamte, Regeln un Mitglieder, ann auch das
religiöse FEFlement sich nicht ıIn einer geordneten Weise entfalten, se1 denn, 6S

habe Beamte cowohl als Gilieder. Daher hat INan da, Menschen wohnen, auch
ste etIWa: gefunden, das dem mte eines Hırten oder Religionslehrers 1in der
christlichen Gemeinde entspricht.‘ (17) Was sich religionsgeschichtlich In allen
Kulturen feststellen Jässt; entspricht einem ursprünglichen menschlichen Be-
dürfnis. Die christliche Religion macht 1er keine Ausnahme. iıne „organisierte
Gesellschaft“ wiederum „bedingt” neben den Mitgliedern auch „Beamte” (17)
die VON der Gemeinschaft für bestimmte Aufgaben entsprechend den jeweiligen
gesellschaftlichen Zwecken und der individuellen Kompetenz anerkannt und
berufen werden. uch 1es gilt gleichermafßen für die religiöse Gemeinschaft
un damit auch für die christliche Gemeinde.

„Sobald daher eiıine Urganisatıon als ıne der religiösen atur des Menschen ANSC-
TMESSEINIEC zugestanden wird, sobald INUS$S5 auch zugegeben werden, da{ß 65 ıne Klasse
VON Menschen gibt, die imstande sind, infolge ihrer natürlichen Befähigung, ihrer
geistigen Ausbildung, ihres tiefen religiösen Lebens und ihres innıgen Umgangs miıt
dem errn derselben als Beamte dienen.“ 18)

Dem widerspricht auch keineswegs die Lehre VO Priestertum aller Glauben-
den.® Die rage, die Gemeinschaft eine solche Person „instinktmäfßig‘
erkennt und „als Führer“ erwählt, wird VON Fetzer mıt dem schlichten Hinwels

272 Vgl azu POHL-PATALONG;, Pastoraltheologie, 564 Als Problemstellungen werden 1er be-
nann:' [ Die theologische Begründung des mites, die Aufgaben des Pfarrberufs, die Ausrichtung
des MmMies (wem gilt der Dienst?), das Verhältnis VO  ; Amt un! Gemeinde, das Verhältnis VOIl

Amt und Person, die geistliche Urientierung, das Verhältnis ZUT Gesellschaft, der Pfarrberuf
und die kirchliche Urganisatıon (d.h die verschiedenen Formen des Pfarrberufs) und die Ge-

23
meinschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer untereinander.
Denn Fetzer konstatiert 18) „Zu einer Zeit, 1n welcher der Fifer für die Ausbreitung des Chris-
entums und der Glaube eın allgemeines Priestertum nicht weni1ger ICHC unter den
Christen als 1n unNnseren Tagen, sprach der Heilige €e1s ‚Sondert MIr aus Barnabas un: Saulus
etc (Apg IS 2 )«
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auf naturgegebene ‚unbestreitbare Kennzeichen beantwortet 18) Dazu zählen
menschliche Eigenschaften w1e Selbsthingabe und Selbstlosigkeit, ausgepragtes
Mitgefühl, Wahrheitsliebe und sittlicher Ernst

Was bisher als eın naturgegebenes Phänomen dargestellt und mıt dem natur-
lichen Ordnungsstreben des Menschen begründet wurde, erfährt nunmehr eine
weıtere, dezidiert theologische Begründung. Denn der glaubende Mensch erkennt
hinter dem natürlichen Bedürfnis ach einem Hırten ‚eine intelligente Ursache
ICSD einen Urheber“”, un: das bedeutet, erkennt P den etzten Urheber den
uns In der Heiligen Schrift geoffenbarten (ZOlft.- 19) Insofern ann INan ach
Fetzer davon sprechen, ass sich e1ım Hirten- der Pastorenamt „eine.gott-
liche Einrichtung” (19) handelt. DIie rage, die angesichts dieser funktional-ord-
nungstheologischen Begründung des (Predigt-) Amtes entsteht, ist 1U  e freilich,
ob mıiıt diesem Rekurs aufden göttlichen rsprung sein Bewenden haben 11US5S5
Ist nicht letztlich dem Amt bzw. dem Amtsträger eine besondere göttliche
Vollmacht sichern eine förmliche und also auch 1ın der Heiligen Schrift er1-
fi7zierbare Einsetzung oder Stiftung des mtes erforderlich und erkennbar? DIiese
Überlegung steht unübersehbar hinter Fetzers weılteren Ausführungen. Durch
die Lektüre der Pastoraltheologie VON Christian Palmer dürfte dafür zusätzlich
mıt dem nötigen Problembewusstsein ausgerustet worden se1ln.

Palmer hat die alternativen Antworten auf die en rage scharf herausgearbei-
tet ach seinen Ausführungen „stehen sich diesem Puncte166  Volker Spangenberg  auf naturgegebene „unbestreitbare Kennzeichen“ beantwortet (18). Dazu zählen  menschliche Eigenschaften wie Selbsthingabe und Selbstlosigkeit, ausgeprägtes  Mitgefühl, Wahrheitsliebe und sittlicher Ernst.  Was bisher als ein naturgegebenes Phänomen dargestellt und mit dem natür-  lichen Ordnungsstreben des Menschen begründet wurde, erfährt nunmehr eine  weitere, dezidiert theologische Begründung. Denn der glaubende Mensch erkennt  hinter dem natürlichen Bedürfnis nach einem Hirten „eine intelligente Ursache  resp. einen Urheber“, und das bedeutet, er erkennt „als den letzten Urheber den  uns in der Heiligen Schrift geoffenbarten Gott“ (19). Insofern kann man nach  Fetzer davon sprechen, dass es sich beim Hirten- oder Pastorenamt um „eine gött-  liche Einrichtung“ (19) handelt. Die Frage, die angesichts dieser funktional-ord-  nungstheologischen Begründung des (Predigt-) Amtes entsteht, ist nun freilich,  obees mit diesem Rekurs auf den göttlichen Ursprung sein Bewenden haben muss.  Ist nicht - letztlich um dem Amt bzw. dem Amtsträger eine besondere göttliche  Vollmacht zu sichern - eine förmliche und also auch in der Heiligen Schrift veri-  fizierbare Einsetzung oder Stiftung des Amtes erforderlich und erkennbar? Diese  Überlegung steht unübersehbar hinter Fetzers weiteren Ausführungen. Durch  die Lektüre der Pastoraltheologie von Christian Palmer dürfte er dafür zusätzlich  mit dem nötigen Problembewusstsein ausgerüstet worden sein.  Palmer hat die alternativen Antworten auf die genannte Frage scharf herausgearbei-  tet. Nach seinen Ausführungen „stehen sich an diesem Puncte ... zwei Anschauungen  schroff gegenüber; nach der einen hat der Herr ein geistliches Amt förmlich und posi-  tiv eingesetzt und durch dasselbe erst die Kirche in’s Leben gerufen, wie er sie durch  dasselbe auch fortwährend regiert; nach der andern dagegen hat er nur die Kirche und  zwar als congregatio sanctorum, als Gemeinde der Gläubigen dadurch gestiftet, daß  er den Grundstock derselben persönlich sammelte, dann aber durch seinen Geist und  die in seinem Geiste geschehende Predigt immer mehr Seelen gewann und gewinnt,  und aus dem Gemeinleben dieser Gläubigen nun ist ... die menschliche Form eines  geistlichen Amtes hervorgewachsen.“* Für Palmer kommt nur Letzteres in Frage.  Nimmt man die bisher vorgetragene Argumentation Fetzers, so scheint bei ihm  in Sachen einer göttlichen „Einsetzung“ des Hirtenamtes alles auf die funktiona-  le Begründung im Sinne Palmers hinauszulaufen: Das Amt ist für das geordnete  Leben der christlichen Gemeinde notwendig; Nutzen und Segen dieser mensch-  lichen Einsetzung erweisen seinen göttlichen Ursprung. Heilskonstitutive Be-  deutung kommt dem Amt als solchem keinesfalls zu. In der Tat bewegen sich  %* PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, 50 f. Genauer hin ist diese menschliche Form „unter  vielfacher Anknüpfung an das apostolische Vorbild, aber wesentlich in Folge innerer Nothwen-  digkeit und lebendigen Bildungstriebes“ (ebd.) entstanden. Das schließt für Palmer nicht aus,  das geistliche Amt als eine „Stiftung des Herrn“ zu verstehen: „nur liegt uns der Beweis dafür  nicht in einem positiven Acte, der sich hätte urkundlich machen lassen, sondern in der Natur  der Sache, in ihrer Nothwendigkeit und ihrem Segen. (...) Um göttlichen Ursprungs zu seyn,  braucht eine Institution durchaus nicht nothwendig auf einem positiven, zu bestimmter Zeit  geschehenen, in der Schrift verzeichneten Offenbarungsworte zu beruhen“ (ebd.).wel Anschauungen
schroff gegenüber; nach der einen hat der Herr eın geistliches Amt Ormlıc un: pOSI-
t1V eingesetzt und UTE asselbe erst die Kirche 1in s en gerufen, wI1e s1e Ura
asselbe auch fortwährend reglert; nach der andern dagegen hat er 1Ur die Kirche und
WaTl als congregatio sanctorum, als Gemeinde der Gläubigen dadurch gestiftet, da{fß

den Grundstock derselben persönlich sammelte, dann aber durch seıinen (Geist und
die In seinem Geiste geschehende Predigt immer mehr Seelen SCWANN und gewinnt,
un: aus dem Gemeinleben dieser Gläubigen 1U  — 1st166  Volker Spangenberg  auf naturgegebene „unbestreitbare Kennzeichen“ beantwortet (18). Dazu zählen  menschliche Eigenschaften wie Selbsthingabe und Selbstlosigkeit, ausgeprägtes  Mitgefühl, Wahrheitsliebe und sittlicher Ernst.  Was bisher als ein naturgegebenes Phänomen dargestellt und mit dem natür-  lichen Ordnungsstreben des Menschen begründet wurde, erfährt nunmehr eine  weitere, dezidiert theologische Begründung. Denn der glaubende Mensch erkennt  hinter dem natürlichen Bedürfnis nach einem Hirten „eine intelligente Ursache  resp. einen Urheber“, und das bedeutet, er erkennt „als den letzten Urheber den  uns in der Heiligen Schrift geoffenbarten Gott“ (19). Insofern kann man nach  Fetzer davon sprechen, dass es sich beim Hirten- oder Pastorenamt um „eine gött-  liche Einrichtung“ (19) handelt. Die Frage, die angesichts dieser funktional-ord-  nungstheologischen Begründung des (Predigt-) Amtes entsteht, ist nun freilich,  obees mit diesem Rekurs auf den göttlichen Ursprung sein Bewenden haben muss.  Ist nicht - letztlich um dem Amt bzw. dem Amtsträger eine besondere göttliche  Vollmacht zu sichern - eine förmliche und also auch in der Heiligen Schrift veri-  fizierbare Einsetzung oder Stiftung des Amtes erforderlich und erkennbar? Diese  Überlegung steht unübersehbar hinter Fetzers weiteren Ausführungen. Durch  die Lektüre der Pastoraltheologie von Christian Palmer dürfte er dafür zusätzlich  mit dem nötigen Problembewusstsein ausgerüstet worden sein.  Palmer hat die alternativen Antworten auf die genannte Frage scharf herausgearbei-  tet. Nach seinen Ausführungen „stehen sich an diesem Puncte ... zwei Anschauungen  schroff gegenüber; nach der einen hat der Herr ein geistliches Amt förmlich und posi-  tiv eingesetzt und durch dasselbe erst die Kirche in’s Leben gerufen, wie er sie durch  dasselbe auch fortwährend regiert; nach der andern dagegen hat er nur die Kirche und  zwar als congregatio sanctorum, als Gemeinde der Gläubigen dadurch gestiftet, daß  er den Grundstock derselben persönlich sammelte, dann aber durch seinen Geist und  die in seinem Geiste geschehende Predigt immer mehr Seelen gewann und gewinnt,  und aus dem Gemeinleben dieser Gläubigen nun ist ... die menschliche Form eines  geistlichen Amtes hervorgewachsen.“* Für Palmer kommt nur Letzteres in Frage.  Nimmt man die bisher vorgetragene Argumentation Fetzers, so scheint bei ihm  in Sachen einer göttlichen „Einsetzung“ des Hirtenamtes alles auf die funktiona-  le Begründung im Sinne Palmers hinauszulaufen: Das Amt ist für das geordnete  Leben der christlichen Gemeinde notwendig; Nutzen und Segen dieser mensch-  lichen Einsetzung erweisen seinen göttlichen Ursprung. Heilskonstitutive Be-  deutung kommt dem Amt als solchem keinesfalls zu. In der Tat bewegen sich  %* PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, 50 f. Genauer hin ist diese menschliche Form „unter  vielfacher Anknüpfung an das apostolische Vorbild, aber wesentlich in Folge innerer Nothwen-  digkeit und lebendigen Bildungstriebes“ (ebd.) entstanden. Das schließt für Palmer nicht aus,  das geistliche Amt als eine „Stiftung des Herrn“ zu verstehen: „nur liegt uns der Beweis dafür  nicht in einem positiven Acte, der sich hätte urkundlich machen lassen, sondern in der Natur  der Sache, in ihrer Nothwendigkeit und ihrem Segen. (...) Um göttlichen Ursprungs zu seyn,  braucht eine Institution durchaus nicht nothwendig auf einem positiven, zu bestimmter Zeit  geschehenen, in der Schrift verzeichneten Offenbarungsworte zu beruhen“ (ebd.).die menschliche Form eines
geistlichen Amtes hervorgewachsen.  24 Fuür Palmer kommt 11UT Letzteres in rage

Nimmt Ial die bisher vorgetragene Argumentation Fetzers, scheint bei ihm
in Sachen elner göttlichen „Einsetzung” des Hirtenamtes alles auf die funktiona-
le Begründung 1mM Sinne Palmers hinauszulaufen: Das Amt ist für das geordnete
Leben der christlichen Gemeinde notwendig; Nutzen und egen dieser mensch-
lichen Einsetzung erwelsen seinen göttlichen rsprung. Heilskonstitutive Be-
deutung kommt dem Amt als solchem keinesfalls In der Tat bewegen sich

24 PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, 5() enauer hin 1st diese menschliche Oorm „unter
vielfacher Anknüpfung das apostolische Vorbild, ber wesentlich ın Folge innerer Nothwen-
digkeit und lebendigen Bildungstriebes” entstanden. Das schliefßt für Palmer nicht uS,;
das geistliche Amt als iıne „Stiftung des Herrn“ verstehen: „LIUX liegt uns der Bewels dafür
nicht 1ın einem positiven Acte, der sich hätte urkundlich machen lassen, sondern 1n der atur
der Sache, ın ihrer Nothwendigkeit un: ihrem degen. Um göttlichen Ursprungs SCYN,
braucht ıne Instiıtution durchaus nicht nothwendig auf einem posıtıven, bestimmter Zeit
geschehenen, 1n der Schrift verzeichneten Offenbarungsworte beruhen“



16 /Unterwegs einem freikirchlichen „Amtsverständnis”

Fketzers Ausführungen ın diese Richtung. Allerdings: (3anz genugt ihm die rein
funktionale, ordnungstheologische Begründung annn doch nicht. Nicht zuletzt
1mM Anschluss die Ausführungen VOoON Alexandre Vınet wird für das Amt och
eine implizite Einsetzung durch Christus behauptet.“” War gibt keine förm-
liche kinsetzung durch Christus und keinen direkten Schriftbeleg, auf den Ial

sich 1er berufen könnte:
A kann ‚WarLl nicht behauptet werden, da{ß der Herr Seinen Aposteln einen speziellen
Auftrag erteilt habe, da{fß s1e den Dienst Worte und die ege der Seelen für alle
Zeiten besonders dazu befähigten Männern übertragen ollten. Fs jeg aber In der
Natur des Auftrags, welchen der Herr Seinen uüngern gab B1 I da{fß Er Sich zunächst
S1€E wandte, sodann aber auch, da{fß Er UuTrTec s1e Sich ihre Nachfolger wendet und
SOM das Predigtamt für alle Zeiten implicite eingesetzt hat.“ 19)

ach Fetzer CS die „unmittelbar VOIN Christo erwähltl[en|” 21) und darum
nicht als „Amtsträger‘ 1MmM spateren Sinne verstehenden Apostel, die „auch
ohne eiıne direkte Aufforderung a  c (20) aber 1n Übereinstimmung mıiıt dem
Auftrag und Willen Christi ZUrTr Verbreitung des Evangeliums unfter allen Völ-
ern „Hirten” 1ın den Gemeinden eingesetzt haben, „die die Seelen weiden und
leiten und ihnen als Vorbilder vorangehen sollen“ (23) Die spateren „Amtstra-
ger stehen also In keiner direkten Sukzession den ersten Aposteln. Denn de
TCeM „Stellung Wal167  Unterwegs zu einem freikirchlichen „Amtsverständnis“  Fetzers Ausführungen in diese Richtung. Allerdings: Ganz genügt ihm die rein  funktionale, ordnungstheologische Begründung dann doch nicht. Nicht zuletzt  im Anschluss an die Ausführungen von Alexandre Vinet wird für das Amt noch  eine implizite Einsetzung durch Christus behauptet.” Zwar gibt es keine förm-  liche Einsetzung durch Christus und keinen direkten Schriftbeleg, auf den man  sich hier berufen könnte:  „Es kann zwar nicht behauptet werden, daß der Herr Seinen Aposteln einen speziellen  Auftrag erteilt habe, daß sie den Dienst am Worte und die Pflege der Seelen für alle  Zeiten besonders dazu befähigten Männern übertragen sollten. Es liegt aber in der  Natur des Auftrags, welchen der Herr Seinen Jüngern gab ..., daß Er Sich zunächst an  sie wandte, sodann aber auch, daß Er durch sie Sich an ihre Nachfolger wendet und  somit das Predigtamt für alle Zeiten implicite eingesetzt hat.“ (19)  Nach Fetzer waren es die „unmittelbar von Christo erwählt[en]“ (21) und darum  nicht als „Amtsträger“ im späteren Sinne zu verstehenden Apostel, die „auch  ohne eine direkte Aufforderung dazu“ (20), aber in Übereinstimmung mit dem  Auftrag und Willen Christi zur Verbreitung des Evangeliums unter allen Völ-  kern „Hirten“ in den Gemeinden eingesetzt haben, „die die Seelen weiden und  leiten und ihnen als Vorbilder vorangehen sollen“ (23). Die späteren „Amtsträ-  ger“ stehen also in keiner direkten Sukzession zu den ersten Aposteln. Denn de-  ren „Stellung war ... eine einzigartige und ihr Amt das erste und höchste in der  christlichen Kirche, das von allen anderen geschieden ist und also auch keinen  Nachfolger in demselben haben kann“ (21). Nicht die apostolische Sukzession  sichert die Bedeutung und Würde des Amtes. Entscheidend für Fetzer ist viel-  mehr, dass die Apostel mit ihrer Einsetzung von „Hirten“ in den Gemeinden,  indem sie dabei der „Natur der Sache“ folgten, in Entsprechung zum Willen des  Herrn der Kirche gehandelt haben. Und in diesem Sinne ist ihm denn das „Hir-  tenamt“ eine göttliche Einsetzung.  Es ist bemerkenswert, dass Fetzer im Zusammenhang seiner Begründung des  Predigtamtes keine Auseinandersetzung mit der Lehre vom allgemeinen Pries-  tertum führt, die doch als zentrales Kennzeichen des Baptismus gilt. Er geht mit  Selbstverständlichkeit davon aus, dass die hier vorgenommene Begründung des  Amtes die Lehre vom Priestertum aller Glaubenden in keiner Weise problemati-  siert oder gar konterkariert. Dabei wird das Hirten- oder Predigtamt von Fetzer  neben dem Amt der Diakonen*® als das einzige (neutestamentlich legitimierte)  Amt „aus der Gemeinde, von der Gemeinde und für die Gemeinde“ (81 f) angese-  hen. Es muss darum streng von den „Ämtern“ der Apostel, Propheten und Evan-  gelisten unterschieden werden. Diese in Epheser 4, 11 neben den „Hirten und Leh-  25  Der Ausdruck fällt in VineT’s Pastoral-Theologie, 2 (dort gesperrt): Indem Christus sich mit  dem Missionsbefehl an die Apostel richtete, die die Arbeit jedoch nur anfangen konnten, „da-  durch hat er implicite das Predigtamt eingesetzt“.  26  Die Diakone sind für Fetzer nicht Gegenstand der Pastoraltheologie, da sie „nicht Hirten waren  und auch keine Hirtenarbeit von ihnen irgendwo gefordert wird“ (22).  ThGespr 32/2008 ° Heft 4eine einzigartıge und ihr Amt das erste und höchste 1ın der
christlichen Kirche, das VOIl allen anderen geschieden ist und also auch keinen
Nachfolger in demselben haben annn ZD Nicht die apostolische Sukzession
sichert die Bedeutung und Würde des Amtes Entscheidend für Fetzer ist viel-
mehr, ass die Apostel mıiıt ihrer Einsetzung VON „Hirten” in den Gemeinden,
indem S1e dabei der „Natur der Sache“ folgten, 1ın Entsprechung ZU Willen des
Herrn der Kirche gehandelt haben Und 1ın diesem Sinne ist ihm enn das „Hir-
tenamt“ eine göttliche Einsetzung.

Es 1st bemerkenswert,; ass Fetzer 1mM Zusammenhang seliner Begründung des
Predigtamtes keine Auseinandersetzung mıt der Lehre VO allgemeinen Pries-
tertum führt, die doch als zentrales Kennzeichen des Baptismus gilt. Er geht mıt
Selbstverständlichkeit davon aus, ass die ler VOTSCHOMMCNEC Begründung des
Amtes die Lehre VO Priestertum aller Glaubenden 1n keiner Weise problemati-
sıert der Sal konterkariert. Dabei wird das Hirten- oder Predigtamt VoNn Fetzer
neben dem Amt der Diakonen“*® als das einz1ge (neutestamentlich legitimierte)
Amt „UÜS der Gemeinde, Von der Gemeinde und für die Gemeinde (81 aAaNSCSC-
hen Es IMNUuSsSS darum streng VOIN den „Amtern“ der Apostel, Propheten und vVvan-
gelisten unterschieden werden. [iese in Epheser 4, 11 neben den „Hirten und Leh-

25 Der Ausdruck fällt 1n VINET'S Pastoral-Theologie, 77 (dort gesperrt): Indem Christus sich mıt
dem Missionsbefehl die Apostel richtete, die die Arbeit jedoch 1Ur anfangen konnten, „da
durch hat implicite das Predigtamt eingesetzt”.

26 Die Diakone sind für Fetzer nicht Gegenstand der Pastoraltheologie, da sı1e „nicht Hirten
un uch keine Hirtenarbeit VON ihnen irgendwo gefordert wird  X 22)
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rern“ genannten anderen „Amter“ ı11 Fetzer als gesamtkirchliche Amter oder
„Kirchenämter“” 20) verstanden w1ssen und grenzt S1e VON den „eigentlichen
Gemeindebeamten“ 22) ab Als „Beamte” In der Ortsgemeinde kommen neben
den Diakonen somıiıt allein die in Epheser 4, genannten „Hirten und Lehrer in
Betracht, wobei Fetzer mıiıt einem Teil der exegetischen TIradition davon ausgeht,
ass 65 sich bei den A Hiırten und Lehrern“ einen Sammelbegriftf für identi-
sche Personen un Amter handelt und diese wiederum mıiıt den episkopoi und
den presbyteroi der Pastoralbriefe identisch sind.“” Neben dem Hırtenamt, das
als Leitungsamt den „Dienst Worte“ un: die „Pflege der Seelen“ (19) umfasst,
konstatiert Fetzer eın welıteres Leitungsamt innerhalb der streng kongregatio-
nalistisch verfassten) Ortsgemeinde.““ DIe Bezeichnung vAmt: wird VOI ihm da-
bei unbefangen verwendet und der Bezeichnung „Dienst“ vOrgezZzOßCNH, wiewohl
auch letztere ihr relatives Recht hat, sofern damit der Gedanke ausgeschlossen
werden soll; das „Amt: diene der Herrschaft ber die Gemeindeglieder.“”

Die erufung Ins pastorale Amt und die Ordination

DIie ler dargestellte Begründung des pastoralen Amtes, 1INUSS sich nunmehr
der rage bewähren, wI1e Fetzer die Berufung 1NSs Amt versteht. Was heiflst ARüf
Z} Predigtamt?

Die Antwort ist dreifach gegliedert. Die Berufung manitestiert sich in einem
göttlichen Ruf das Individuum, der sich 1ın dessen Herzen emerkbar macht,
1m Rufder Gemeinde und 1mM Rufder göttlichen Vorsehung. Dabei 1st ach Fetzer
das, Was Berufung ZU Predigtamt genannt werden verdient, 1MmM Zusammen-
treffen aller rel Aspekte sehen. er dreifach unterschiedene Ruf bildet somıiıt
eın einheitliches Geschehen, dessen Teilaspekte sich nicht abstrakt zueinander
verhalten und 1n deren Zusammenwirken sich die Berufung als eine Berufung
(Gottes erwelılst. Denn „keiner, der des göttlichen Rufes ermangelt, hat eın Recht,
sich In das Predigtamt einzudrängen‘ (36) Es 1st mithin die VOINN Fetzer geltend
gemachte göttliche FEinsetzung des Predigtamtes, die den Ausgangspunkt seliner
Ausführungen ZUT Berufung bildet, freilich S! ass diejenige Begründung des
mtes, die Fetzer ID der Natur der Sache“ und also auf der funktionalen Fbene

27 „DIe Hirten und Lehrer‘ des Epheserbriefes und die Lehrer 1mM Korintherbrief werden SONSs
Bischöfe der Alteste genannt.‘ 22) Fetzer ist sich darüber klar, ass insbesondere die Identi-
fikation VON Episkopat un:! Presbyterat historisch umstritten ist Fufnote, 22) un ass die
Presbyter der apostolischen Zeit „Nicht Gemeindevertreter 1m Sinne der modernen Presbyte-
rialverfassung” (Fufßnote, 23)

25 „Wir finden weder die episkopale och die presbyteriale Gemeindeverfassung 1mM Neuen esta-
ment, sondern NUur die kongregationale,168  Volker Spangenberg  rern“ genannten anderen „Ämter“ will Fetzer als gesamtkirchliche Ämter oder  „Kirchenämter“ (20) verstanden wissen und grenzt sie so von den „eigentlichen  Gemeindebeamten“ (22) ab. Als „Beamte“ in der Ortsgemeinde kommen neben  den Diakonen somit allein die in Epheser 4, 11 genannten „Hirten und Lehrer“ in  Betracht, wobei Fetzer mit einem Teil der exegetischen Tradition davon ausgeht,  dass es sich bei den „Hirten und Lehrern“ um einen Sammelbegriff für identi-  sche Personen und Ämter handelt und diese wiederum mit den episkopoi und  den presbyteroi der Pastoralbriefe identisch sind.”” Neben dem Hirtenamt, das  als Leitungsamt den „Dienst am Worte“ und die „Pflege der Seelen“ (19) umfasst,  konstatiert Fetzer kein weiteres Leitungsamt innerhalb der (streng kongregatio-  nalistisch verfassten) Ortsgemeinde.*® Die Bezeichnung „Amt“ wird von ihm da-  bei unbefangen verwendet und der Bezeichnung „Dienst“ vorgezogen, wiewohl  auch letztere ihr relatives Recht hat, sofern damit der Gedanke ausgeschlossen  werden soll, das „Amt“ diene der Herrschaft über die Gemeindeglieder.”  3 Die Berufung ins pastorale Amt und die Ordination  Die hier dargestellte Begründung des pastoralen Amtes, muss sich nunmehr an  der Frage bewähren, wie Fetzer die Berufung ins Amt versteht. Was heißt „Ruf  zum Predigtamt“? ($ 9)  Die Antwort ist dreifach gegliedert. Die Berufung manifestiert sich in einem  göttlichen Ruf an das Individuum, der sich in dessen Herzen bemerkbar macht,  im Ruf der Gemeinde und im Ruf der göttlichen Vorsehung. Dabei ist nach Fetzer  das, was Berufung zum Predigtamt genannt zu werden verdient, im Zusammen-  treffen aller drei Aspekte zu sehen. Der dreifach unterschiedene Ruf bildet somit  ein einheitliches Geschehen, dessen Teilaspekte sich nicht abstrakt: zueinander  verhalten und in deren Zusammenwirken sich die Berufung als eine Berufung  Gottes erweist. Denn „keiner, der des göttlichen Rufes ermangelt, hat ein Recht,  sich in das Predigtamt einzudrängen“ (36). Es ist mithin die von Fetzer geltend  gemachte göttliche Einsetzung des Predigtamtes, die den Ausgangspunkt seiner  Ausführungen zur Berufung bildet, freilich so, dass diejenige Begründung des  Amtes, die Fetzer „in der Natur der Sache“ und also auf der funktionalen Ebene  27  „Die ‚Hirten und Lehrer‘ des Epheserbriefes und die Lehrer im Korintherbrief werden sonst  Bischöfe oder Älteste genannt.“ (22) Fetzer ist sich darüber klar, dass insbesondere die Identi-  fikation von Episkopat und Presbyterat historisch umstritten ist (Fußnote, 22) und dass die  Presbyter der apostolischen Zeit „nicht Gemeindevertreter im Sinne der modernen Presbyte-  rialverfassung“ waren (Fußnote, 23).  28  „Wir finden weder die episkopale noch die presbyteriale Gemeindeverfassung im Neuen Testa-  ment, sondern nur die kongregationale, d.h. ... die individuelle Gemeinde, die sich völlig un-  29  abhängig von jeder bürgerlichen und kirchlichen Behörde unbedingt selbst regiert.“ (81)  Das Amt ist nach Fetzer (82; vgl. zur Terminologie bes. 23) der Gemeinde „nicht gegeben, um  über sie zu herrschen, sondern sie zu leiten, zu führen“.die individuelle Gemeinde, die sich völlig

29
abhängig VO  — jeder bürgerlichen und kirchlichen Behörde unbedingt selbst regiert.‘ 81)
Das Amt ist ach Fetzer vgl ZUT Terminologie bes 23) der Gemeinde „nicht gegeben,
über s1e herrschen, sondern s1e leiten, führen“.
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verorte hatte, dadurch nicht in ihrem Recht gemindert wird. [Dies spiegelt sich
VOT allem ın der hohen Bedeutung, die Fetzer der Berufung durch die Gemeinde
beilegt. DIie Gemeinde nämlich gilt ihm al die rechtmäfßige und natürliche Ver-
mittlerin des Rufes”, un: darf „ihre Entscheidung für gewöhnlich als entgültig
angesehen werden“ 41) Was 111all traditionell als „VOCatıo interna” bezeichnet
hat, steht der „VOCat1o externa” also gerade nicht verhältnislos gegenüber.

Bedarf für die Ausübung des Predigtamtes eines göttlichen Rufes, ann
ach betzer „dieses auch nicht als Profession angesehen und gewählt werden
(wie der Beruf des Arztes, des Rechtsanwalts etc.)  ba (36) Die 1ler gemach-

Unterscheidung zwischen Berufung” un: ‚Beruf” hat allerdings nicht den
Sinn, damit den Aspekt der kignung beiseite setfzen Eher 1st das Gegenteil
der Fall Der „Ruf ZU Hirtenamt“ setiz bestimmte „Qualifikationen” 38). bzw.
„Eigenschaften des Kandidaten“ 41) VOTaUs, deren Vorhandensein der DC-
deihlichen Tätigkeit willen einer gründlichen Prüfung (durch die Gemeinde)
bedarf. uch wird mıiıt dem Erfordernis des göttlichen Rufes VON Fetzer nicht auf
„eıine Berufung durch eın Wunder, durch eine Erscheinung“ rekurriert. I IDIie
Berufung tut sich vielmehr kund „Un dem Herzen des Betreffenden‘ durch eın
intensives Verlangen: „ESs mu{ß eın unwiderstehlicher, alles mıt sich fortreißen-
der rang, aber eın ehrgeiziges Streben da se1n, anderen verkündigen,
Was ott der Herr der eigenen Seele g häat,; dadurch das Werkzeug
ZAHK Errettung anderer werden.“ 75 [Dieser rang 11US5 dauerhaft seın und
als eine nicht abzuschüttelnde Verpflichtung empfunden werden, enn weTlT sich
anderswo ruhig fühlt In eH, Was für den Herrn Lut, hat darin schon den
Bewels, da{ß sich nicht eingehender mıit der rage ach seiner Berufung R
Prediger beschäftigen hat“ (37) 3l Schliefßlich ist bei allem vorauszusetzenden
Vertrauen auf die unbeschränkte Macht (GJottes zugleich eın Bewusstsein „der
eigenen Schwäche und Untauglichkeit” vonnoten, zumal „das Vertrauen auf die
göttliche Macht VOINl Jungen Leuten oft und leicht verwechselt wird miıt
Selbstvertrauen“ (38)

Gegenüber diesen relativ knappen Ausführungen Fetzers, die dem Ruf Gottes
gelten, sofern dieser sich dem Herzen des Individuums mitteilt, sind diejenigen
ber die Überzeugungen der Gemeinde, die diese bei ihrer Berufungsentschei-
dung berücksichtigen hat. umfangreicher. Fetzer misst ihnen überaus großes
Gewicht bei,; weil die „Überzeugung seıtens der Gemeinde169  Unterwegs zu einem freikirchlichen „Amtsverständnis“  verortet hatte, dadurch nicht in ihrem Recht gemindert wird. Dies spiegelt sich  vor allem in der hohen Bedeutung, die Fetzer der Berufung durch die Gemeinde  beilegt. Die Gemeinde nämlich gilt ihm „als die rechtmäßige und natürliche Ver-  mittlerin des Rufes“, und es darf „ihre Entscheidung für gewöhnlich als entgültig  angesehen werden“ (41). Was man traditionell als „vocatio interna“ bezeichnet  hat, steht der „vocatio externa“ also gerade nicht verhältnislos gegenüber.  Bedarf es für die Ausübung des Predigtamtes eines göttlichen Rufes, so kann  nach Fetzer „dieses auch nicht als Profession angesehen und gewählt werden  (wie z.B. der Beruf des Arztes, des Rechtsanwalts etc.)“ (36). Die hier gemach-  te Unterscheidung zwischen „Berufung“ und „Beruf“ hat allerdings nicht den  Sinn, damit den Aspekt der Eignung beiseite zu setzen. Eher ist das Gegenteil  der Fall: Der „Ruf zum Hirtenamt“ setzt bestimmte „Qualifikationen“ (38). bzw.  „Eigenschaften des Kandidaten“ (41) voraus, deren Vorhandensein um der ge-  deihlichen Tätigkeit willen einer gründlichen Prüfung (durch die Gemeinde)  bedarf. Auch wird mit dem Erfordernis des göttlichen Rufes von Fetzer nicht auf  „eine Berufung durch ein Wunder, durch eine Erscheinung“” rekurriert. Die  Berufung tut sich vielmehr kund „an dem Herzen des Betreffenden“ durch ein  intensives Verlangen: „Es muß ein unwiderstehlicher, alles mit sich fortreißen-  der Drang, ... aber kein ehrgeiziges Streben da sein, anderen zu verkündigen,  was Gott der Herr an der eigenen Seele getan hat, um dadurch das Werkzeug  zur Errettung anderer zu werden.“ (37) Dieser Drang muss dauerhaft sein und  als eine nicht abzuschüttelnde Verpflichtung empfunden werden, denn wer „sich  anderswo ruhig fühlt in dem, was er für den Herrn tut, hat darin schon den  Beweis, daß er sich nicht eingehender mit der Frage nach seiner Berufung zum  Prediger zu beschäftigen hat“ (37).” Schließlich ist bei allem vorauszusetzenden  Vertrauen auf die unbeschränkte Macht Gottes zugleich ein Bewusstsein „der  eigenen Schwäche und Untauglichkeit“ vonnöten, zumal „das Vertrauen auf die  göttliche Macht von jungen Leuten zu oft und zu leicht verwechselt wird mit  Selbstvertrauen“ (38).  Gegenüber diesen relativ knappen Ausführungen Fetzers, die dem Ruf Gottes  gelten, sofern dieser sich dem Herzen des Individuums mitteilt, sind diejenigen  über die Überzeugungen der Gemeinde, die diese bei ihrer Berufungsentschei-  dung zu berücksichtigen hat, umfangreicher. Fetzer misst ihnen überaus großes  Gewicht bei, weil die „Überzeugung seitens der Gemeinde ... ein wesentlicher  Beweis von einem göttlichen Rufe“ ist und „offenbar der Betreffende selbst in  den meisten Fällen nicht der geeignetste Richter ist bezüglich seiner Fähigkei-  ten etc.“ (41). Zu den notwendigen Voraussetzungen, die die Gemeinde im Blick  auf den Kandidaten für das Predigtamt prüfen muss, gehören „die gründliche  50 PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, 48.  3 Fetzer kann darum sogar konstatieren, es sei „besser ..., einer kämpft so lange gegen den Ein-  druck an, bis er ganz verschwindet, als daß er sich als Unberufener ins Predigtamt drängt“  (37).  ThGespr 32/2008 * Heft 4eın wesentlicher
Beweis VON einem göttlichen Rufe“ ist und „offenbar der Betreffende selbst ıIn
den me1listen Fällen nicht der geeignetste Richter 1st bezüglich seiner Fähigkei-
ten etc  < (41) 7u den notwendigen Voraussetzungen, die die Gemeinde 1mM Blick
auf den Kandidaten für das Predigtamt prüfen INUSsS, gehören „die gründliche

30) PALMER, Evangelische Pastoraltheologie,
Fetzer kann darum konstatieren, se1l „besser einer kämpft lange den Ein-
druck bis ganz verschwindet, als da{fß sich als Unberufener 1Ns Predigtamt drängt”
(37)

ThGespr 32/2008 eft
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Bekehrung” 38) die 1m Anschluss an Vinet VO  — einer bloßen fides historica
abgegrenzt wird, die Vorbildhaftigkeit insbesondere 1M Lebenswandel“* un: die
gesunde Lehre Daneben aber stehen ausgesprochen berufspraktische Erforder-
n1ısse. Hier werden zunächst die intellektuelle Befähigung und deren Ausbildung
SOWI1E die für die Arbeit notigen Kenntnisse genannt. ilt doch ach Fetzer:
„Sittliche un: geistliche Eigenschaften können die geistigen keinesfalls erseti-
zen (40) Von den geistigen Fähigkeiten und der Gelehrsamkeit wird wiederum
die Lehrbegabung och einmal scharf unterschieden, sofern auch die größte (Ge-
lehrsamkeit nichts nutzt, wWwWenn sS1E nicht kommuniziert werden ann (Genauso
aber 11NUSs$S5 ein hohes Ma{ß Sinn fürs Praktische und „Organisationstalent”
vorhanden se1n, worunter VOT allem die Fähigkeit verstehen ISE: alle in der
„Gemeinde vorhandenen Kräfte die Arbeit setzen“ (40) 33 Schlie{fßlich ist
auf einen guten Leumund In der Ofrfentlichkeit achten.**

Dass Fetzer als dritten Aspekt des Berufungsgeschehens den „Ruf der gÖttli-
chen Vorsehung” anführt, geschieht des Zusammenhanges VON iInneren und
aufßeren Erfahrungen der „berufenen“ Person willen. DDass ler einer Ent-
sprechung kommt,; ass die individuelle innere Überzeugung sich mıt Lebens-
ere1ign1ssen, aber auch miıt den spezifischen Bedingungen und Erfordernissen
der Zeit und der jeweiligen Verhältnisse zusammenfügen, darf ach Fetzer als
„die Stimme des Geistes durch die Führung der göttlichen Vorsehung‘ (41) C-
deutet werden. Die Pastoraltheologie annn für solche Providenz freilich keine
Kriterien angeben, enn die „göttlichen uüugungen und Führungen sind VeCI-
schieden und manches Mal VOoONn persönlicher Natur, ass S1e nicht alle spezl-
fiziert werden können“ 41) S1e ann darum 1Ur darauf hinweisen, ass 1er
eine individuelle Prüfung der Ereignisse und Verhältnisse des eigenen Lebens

erfolgen hat, die freilich nicht skrupulös und schnell.ausfallen darf,; weil
auch Umstände, die sich zunächst nicht ‚tüsen: scheinen, nıcht VON vornhe-
rein einen Ausschluss der Berufung bedeuten müssen.”

32

3A
Fetzer spricht hier VOIN einem „höheren rad der Frömmigkeit” (vgl 39)
Dieser „praktische ınn  “ un die „Exekutivfähigkeit” (vgl 40) hält Fetzer für unbedingt noOt1g,
weil hne diese Fähigkeiten „Männer VON großen geistigen Gaben und wirklicher Frömmigkeit
In dem Predigtamt oft erfolglos gewesen‘ sind 40)

34 Die hier genannte Kriıterien sind nach Fetzer VOI einer Gemeinde uch prüfen, „WEeNN S1e
einen Jungen Mann empfiehlt ZUT Aufnahme In ıne höhere Bildungsanstalt behufs Ausbildung
für das Predigtamt” 41)

35 Die VOIN Fetzer für das Pastorenamt zunächst (S. 0.) beh uptete Exklusivität der „Berufung” VOon
Pastoren In Abgrenzung VAURE Wahl eines (säkularen) „Be ufs  n (bei Ärzten, Rechtsanwälten etc.)
wird mıiıt diesen Auskünften ZUT!T providentiellen „Beru ung durchaus relativiert, hne dass\a  er
Fetzer daraus Konsequenzen zieht ( HRISTIAN PALMER hat das 1ın überzeugender Weise
In seiner Evangelischen Pastoraltheologie, 48, welst zunächst darauf hin, AsC uch andere
Berufsgruppen gibt, die ebenfalls 1ne (förmliche) „Berufung” erfahren: „‚Auf ganz ahnliche
Weise kommt allerdings uch der Richter, der Finanzmann 1in s Amt:;: ber uch diese weltlichen
Beamten werden, sofern s1e fromme Manner sind, mıt demselben Rechte N, der Herr habe
s1e berufen; sS$1e wI1Issen sich ebenso ihm für selne Führung Z Danke verbunden un für ihr
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Die Berufung 1NSs Predigtamt erweılst sich somıt als eın komplexes, ın sich
difterenziertes Geschehen, das seine Einheit 1m unauflösbaren Zusammenhang
VON innerer Gewissheit des Individuums, damit zusammenstimmenden Lebens-
erfahrungen un der Berufung durch die Gemeinde hat

Für eine Berufung durch die Gemeinde hält Fetzer eın möglichst einstimmı1ges
Votum für erforderlich. Damıit eın solches erreicht werden kann, sollte „eıne SC-
WISSe Bekanntschaft beider Teile“ (43) der Berufung vorausgehen. DIie Gehaltsfra-
9C, bei der ach Fetzer „noch vielfach 1m argen‘ jegt, darf bei einer Berufung
nicht ausschlaggebend se1n, wiewohl ihm wünschenswert erscheint, „da{fß der
Prediger WI1SSe, Was erwarten hat; und da{ß regelmäfßig erhalte” (44)
Miıt der Erstberufung 1Ns Predigtamt erfolgt die Ordination. In ihr wird
Verwels auf Schriftstellen aus der Apostelgeschichte und den Timotheusbrie-
fen?® „eıne biblische Anordnung‘ gesehen, deren Fetzersche Definition lautet:
„Die Ordination ist die öffentliche und feierliche Aussendung beziehungswei-

Vorstellung, verbunden mıt Handauflegung der Altesten einer ZU Dienste
in den Gemeinden göttlich berufenen Person, welche VOIN eıner Gemeinde
dem besonderen mte eines Hirten oder Dieners berufen worden ist  < (44) 1ıne
Ordination ist mithin eın selbstständiges Geschehen, sofern s1e die Berufung
durch eine Gemeinde ZU konkreten Dienst voraussetzt Sie teilt dem Ordinan-
den nichts mıt, Was bei ihm nicht bereits vorhanden SCWESCH ware: Weder einen
character indelebilis, och irgendwelche „aufßerordentliche Charismen“ (45)
S1e stellt vielmehr AT eine öffentliche Anerkennung der vorhandenen abe  CC
dar „und eın formales Zugeständnis den Ordinanden, die Gaben auszuüben“
(45) 37 Als eine öffentliche Beauftragung, die VOIN den geistlichen Elementen (Ge-
bet und Handauflegung begleitet Ist, wird die Ordination also rein funktional
verstanden, auch WEn Fetzer zugesteht, ass S1e 1mM Leben des Predigers eın
wichtiges Datum bildet nicht zuletzt deshalb, weil S1e einmalig vollzogen wird
Gerade der Tatbestand der Unwiederholbarkeit der Ordination freilich wirft
gleich eın Problem auf, das sich unweigerlich auch und gerade für Fetzers r1-

Ihun verantwortlich.“ Palmers Anschlussfrage ist ann eine weitgehende, die über das Predigt-
am  a hinaus für die rage VO  — „Berufung und Beruf“ Bedeutung hat „Sollte mMI1r diese Glaubens-
gewißheit, da{ß ich Von Gottes Gnaden bin, Was ich in, nıcht genügen? mich nicht In
diesem Berufe seinem Dienst haben wollen, hätte Mittel und Wege gehabt, MIır
schon innerlich Muth un Neigung nehmen und anderswohin lenken, der selbst wenn

ich eigenwillig doch ach diesem Ziel gestrebt hätte, ware ihm eın Geringes SECWESCH, mMır
alle Wege und ege versperren. uch ÄLEXANDRE VINET außert In seiner Pastoral-Theolo-
g1e, 48 „Indef{ß INa ich In Betreff der Berufung keine allzu scharfe |inıe zwischen dem geistli-
chen und den weltlichen Aemtern un Berufsarten ziehen. Überall etiwas verantworten

giebt, überall Ian durch UVebernahme einer Arbeit, der 111a nicht gewachsen Ist, schaden
kann, hat INan Ursache, sich fragen: ob Ial azu berufen Sey? &r
Angeführt werden Apg 6, 6; l3; 1-3; : I1ım 4, 14; 3: Ham 3A22

&7 Dass Fetzer empfiehlt, die Ordination solle 9  ur Vo  — mehreren ordinierten Predigern vollzo-
«  gen werden, geschieht 1Ur „der Ordnung wegen” (45)

ThGespr 212008 Heft
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kongregationalistisches Gemeindeverständnis stellt. Denn wiewohl die
Ortsgemeinde ist, die ordiniert, ist doch erwar Aass der Ordinierende
„auch außerhalb der eigenen Gemeinde solche Funktionen verrichte“ (45) Aus
diesem Grunde rat Fetzer dringend dazu, eın Consilium zwischen berufender
Gemeinde, dem Ordinanden und den Schwestergemeinden der Nachbarschaft
einzuberufen, den Kandidaten einer Prüfung unterziehen und auf diese
Weise eın Votum mehrerer Gemeinden einzuholen. [Dieses Votum ann durch-
aus auch die Empfehlung einer „Vertagung oder Sal Abweisung‘” (45) enthalten.
Fetzer sieht also scharf, ass die (einmalige) Ordination 1in eın förmliches Amt,
dem die „Öffentliche Predigt des ortes, desgleichen die öffentliche Verwaltung
der Bundesstiftungen etc  b (46) auf Dauer und mıiıt der Möglichkeit eines Wech-
sels des Tätigkeitsortes aufgetragen ist; die Handlungsfähigkeit der unabhän-
gıgen und selbstständigen Ortsgemeinde übersteigt. Und auch wenn selbst
jede Oorm der unbedingten Verbindlichkeit der „Beschlüsse einer vereinigten
Körperschaft für die Einzelgemeinde’ ablehnt 82) und ach seiner Auffassung
‚nicht VO  - einer Baptistenkirche172  Volker Spangenberg  goros kongregationalistisches Gemeindeverständnis stellt. Denn wiewohl es die  Ortsgemeinde ist, die ordiniert, ist doch zu erwarten, dass der zu Ordinierende  „auch außerhalb der eigenen Gemeinde solche Funktionen verrichte“ (45). Aus  diesem Grunde rät Fetzer dringend dazu, ein Consilium zwischen berufender  Gemeinde, dem Ordinanden und den Schwestergemeinden der Nachbarschaft  einzuberufen, um den Kandidaten einer Prüfung zu unterziehen und auf diese  Weise ein Votum mehrerer Gemeinden einzuholen. Dieses Votum kann durch-  aus auch die Empfehlung einer „Vertagung oder gar Abweisung“ (45) enthalten.  Fetzer sieht also scharf, dass die (einmalige) Ordination in ein förmliches Amt,  dem die „öffentliche Predigt des Wortes, desgleichen die öffentliche Verwaltung  der Bundesstiftungen etc.“ (46) auf Dauer und mit der Möglichkeit eines Wech-  sels des Tätigkeitsortes aufgetragen ist, die Handlungsfähigkeit der unabhän-  gigen und selbstständigen Ortsgemeinde übersteigt. Und auch wenn er selbst  jede Form der unbedingten Verbindlichkeit der „Beschlüsse einer vereinigten  Körperschaft für die Einzelgemeinde“ ablehnt (82) und nach seiner Auffassung  „nicht von einer Baptistenkirche ... schlechthin die Rede sein“ kann (79), sollte  in der Ordination - und damit bei der Einsetzung in das Amt - „keine Gemein-  de handeln, ohne den Rat anderer einzuholen. Tut sie es doch, so mag sie sich für  die etwaigen Folgen ausschließlich verantwortlich halten.“ (45)  4 Die Person des Pastors  Was bei Fetzer in den Ausführungen zur Berufung bereits anklang, als es dort  um die Eigenschaften und Fähigkeiten des Amtsträgers ging, wird im Abschnitt  über den „Hirten als Mensch“ genauer ausgeführt. In Anlehnung an die pasto-  raltheologische Tradition wird nunmehr also die Person des Pastors thematisch.  Wie soll die Person beschaffen sein, damit sie dem Amt zu entsprechen vermag,  und wie können die für die Amtsausübung notwendigen Eigenschaften und Fä-  higkeiten ausgebildet, gefördert und erhalten werden?  Folgt man Fetzers Ausführungen, so haben wir es bei in diesem Zusammen-  hang mit vier zu bedenkenden Bereichen zu tun: Mit der geistlichen Befähigung  des Pastors, seiner geistigen Aus- und Fortbildung, der moralischen oder sittli-  chen Ausbildung und mit seinem Organisationstalent. Was hier zur Sprache ge-  bracht wird, ist zum Teil stark an der traditionellen Pastoraltheologie orientiert  und nach wie vor nützlich zu lesen.® Von besonderem Interesse jedoch sind im  3 So handelt Fetzer im Teil über die geistliche Befähigung des Pastors, d.h. zu seinem persön-  lichen Frömmigkeitsleben, von der Meditation, „die nicht Bezug hat auf die spezielle Vorbe-  reitung zur Predigt“ (47), vom Gebet und vom (methodischen) Lesen der Heiligen Schrift. Der  sehr ausführliche Abschnitt über die moralisch-sittliche Ausbildung, der sich eng an den Ab-  schnitt „Vom socialen Leben des Seelsorgers im Allgemeinen“ in A. VINET’s Pastoral-Theologie,  96 ff, anschließt, widmet sich dem würdevollen Betragen, der maßvollen Besonnenheit, der Be-schlechthin die Rede sein“ annn 79) sollte
in der Ordination und damit bei der kiınsetzung in das Amt „keine Gemeilin-
de handeln, ohne den Rat anderer einzuholen. Tut s1e doch, INas s1e sich für
die etwalıgen Folgen ausschliefßlich verantwortlich halten.“ 45)

Die Person des Pastors

Was bei Fetzer 1n den Ausführungen TArT Berufung bereits anklang, als dort
die Eigenschaften un Fähigkeiten des Amtsträgers g1ng, wird 1m Abschnitt

ber den „Hirten als Mensch‘ gENAUCI ausgeführt. In Anlehnung die pasto-
raltheologische Tradition wird nunmehr also die Person des Pastors thematisch.
Wie soll die Person beschaffen se1N, damit S1E dem Amt entsprechen VErIMAaS,
und w1e können die für die Amtsausübung notwendigen Eigenschaften und Fa-
higkeiten ausgebildet, gefördert und erhalten werden?

Folgt Ianl Fetzers Ausführungen, haben WIT bei in diesem Zusammen-
hang mıt 1er bedenkenden Bereichen i{un Miıt der geistlichen Befähigung
des Pastors, seliner geistigen Aus- und Fortbildung, der moralischen oder sittli-
chen Ausbildung und mıiıt seinem Organisationstalent. Was 1er ZUT Sprache BC-
bracht wird, 1st FA Teil stark der traditionellen Pastoraltheologie orlentiert
und ach wWwI1e VOT nutzlich lesen.°® Von besonderem Interesse jedoch sind 1mM

A SO handelt Fetzer 1m 'eil über die geistliche Befähigung des Pastors, seinem persOn-
lichen Frömmigkeitsleben, VON der Meditation, „die nicht ezug hat auf die spezielle Vorbe-
reitung ZU!T Predigt” 47) VO Gebet un VO (methodischen) Lesen der Heiligen Schrift. Der
sehr ausführliche Abschnitt über die moralisch-sittliche Ausbildung, der sich CNS den Ab-
schnitt „Vom socialen Leben des Seelsorgers 1mM Allgemeinen” In VINET'S Pastoral-Theologie,
96 ft, anschlie{rt, widmet sich dem würdevollen etragen, der ma{$svollen Besonnenheit, der Be-
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freikirchlichen Kontext die Ausführungen ZUT Aus- und Weiterbildung und
den organisatorischen Fähigkeiten.

Fetzer erkennt ass „eine wissenschaftliche Bildung durchaus nicht die
ers Bedingung AAHT: erfolgreichen Wirksamkeit“ ist 51) Dabei stehen ihm die
Geschichte des nordamerikanischen Freikirchentumss, aber auch die Anfänge
„UNSCICS Werkes ın Europa‘ VOT ugen, in denen freilich „das Selbststudium

eifriger gepflegt” wurde 51) DDie zunehmende Ausbreitung der (baptis-
tischen) Gemeindebewegung hat jedoch die Notwendigkeit einer gründlichen
Bildung „der Leılter und Führer der einzelnen Gemeinden eım Beginne ihrer
Arbeit“ gezeigt: „Ekine Ignorierung derselben ist eine Art Selbstmord.“ 51) Um
dem neutestamentlichen Auftrag der Verkündigung un Lehre alle Menschen

den Bedingungen der Gegenwart Genüge tun können, ist der Erwerb
VON Wissen und Kenntnissen unabdingbar.” ıne solche Ausbildung in Gestalt
eines Studiums 1st dabei mehr als eine blofße Vermittlung VON Berufsregeln un:
praktischen Fertigkeiten. Vielmehr bietet S1e als möglichst umfassend angelegtes
tudium „die notwendige, breite, wissenschaftliche Grundlage, auf welcher Spa-
terhin weıter gebaut werden soll”“ (51) Das tudium hört also Önnt dem Verlassen
des Seminars“ 52) nicht auf, 1m Gegenteil: Was 1er grundgelegt wurde, annn un:
11US$S5$5 1mM Predigtamt lebenslang vertieft werden. Solche Weiterbildung aber ist
unerlässlich, enn wer sS1€e vernachlässigt, wird “nach kurzer Zeit 1U Abgestan-
denes selinen Zuhörern bieten können“ 52) Fetzer ist darum alles daran gelegen,
für eın solches Weiterstudium eine Methode entwickeln, damit diese emınent
wichtige Tätigkeit nicht dem Alltagsgeschäft oder der Trägheit geopfert wird.
Seine pastoraltheologischen Ratschläge gelten dabei der Reservierung bestimm-
ter Tageszeiten ZU tudium VON Fachliteratur, einer aufmerksamen Zeitgenos-
senschaft, der Nutzung VOonNn Fahrtzeiten durch Lektüre und der methodischen
Konzentration auf jeweils NUur einen Studiengegenstand. Als Kulminationspunkt
darf ohne Zweifel die wohlwollende Erwähnung der Praxıs verschiedener } -
deskirchen gelten, wonach die Pastorenschaft ZUT Teilnahme fachlichen He-
sezirkeln und ZUT regelmäfßigen Einreichung selbst erarbeiteter theologischer
Abhandlungen verpflichtet wird.*9 Dass bereits in den Anfängen einer baptisti-
schen Pastorenausbildung eine Verpflichtung ZUE Fortbildung zumindest iın Br-
wagung SCZOBCI wird, 1st eın erstaunliches Phänomen. Es wird erganzt durch
diejenigen Ausführungen Fetzers, die eine regelmäfßige Weiterbildung ber das
Fachstudium hinaus anmahnen. Der Prediger I1US$S auch 1mM Blick auf die sich

scheidenheit und Festigkeit, der Beständigkeit, der Uneigennützigkeit, der Friedensliebe, der

39
Heiterkeit, der Reinheit un! der Wahrhaftigkeit.
Zu erwartende Finwände versucht Fetzer (diplomatisch) zurückzudrängen, indem ausführt,
ass eın solches Studium, wenn 39 nicht des Wissens betrieben wird“ nicht hochmütig
macht un: INa  —; selbstverständlich VOoO  - ihm nicht erwarten darf,; „Was niemals geben kann,

4()
nämlich wahre Gotteserkenntnis, Liebe Gott, Friede für das Herz  <r 52)
Die entsprechenden Hinweise dazu hat Fetzer erklärterma{fsen (‚ HRISTIAN PALMERS Evangeli-
scher Pastoraltheologie, 174 entnommen
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rasant entwickelnden Naturwissenschaften „einigermafßen bekannt“ se1n 54)
auch das tudium philosophischer Abhandlungen wird ihm AniCch schaden“ (55)
Miıt demselben Ernst ist das tudium der Geschichte betreiben, „Erschei-
NUNgsScCH der Gegenwart174  Volker Spangenberg  rasant entwickelnden Naturwissenschaften „einigermaßen bekannt“ sein (54),  auch das Studium philosophischer Abhandlungen wird ihm „nicht schaden“ (55).  Mit demselben Ernst ist das Studium der Geschichte zu betreiben, um „Erschei-  nungen der Gegenwart ... richtiger zu beurteilen“, und auch die regelmäßige —  natürlich ausgewählte - Lektüre der schönen Literatur wird empfohlen, „da sie  oft großen Wert besitzt in ihren Charakterzeichnungen und in der Bildung, die  sie gewährt“ (55). Die Berufung zum Predigtamt zeigt sich bei Fetzer also als eine  Berufung zu lebenslanger Weiterbildung auf der Grundlage einer gewissenhaften  theologischen Ausbildung, die stets über das theologische Fach im engeren Sinne  hinausgeht. Dabei ist auch die Aus- und Fortbildung kybernetischer Fähigkeiten  mit eingeschlossen. Fetzer sieht deutlich, dass das Pastorenamt nicht allein auf  Sachwissen angewiesen ist, sondern es darüber hinaus organisatorischer Fähig-  keiten und „sozialer Kompetenz“ des Amtsträgers bedarf. Wir haben es auf dem  Gebiet der „Organisation“ nach seiner Überzeugung mit einem genuin pastora-  len Handlungsfeld zu tun, das zu reflektieren nur zum Schaden von Pastor und  Gemeinde vernachlässigt werden kann. Das Pastorenamt darf den Amtsträger  nicht zu der Meinung verführen, „niemand sei imstande, die Arbeit so gut zu  tun wie er“ (64). Es ist im Gegenteil geradezu eine Pointe der Tätigkeit des Pas-  tors, „eine möglichst genaue Kenntnis seiner Glieder zu erlangen und danach zu  trachten, sie alle ihren besonderen Fähigkeiten und Gaben entsprechend an die  Arbeit zu setzen“ (64) und diese Arbeiten dann auch zu koordinieren. Das wiede-  rum schließt die Sorge um die Ausbildung begabter Gemeindeglieder ein. Hier-  bei denkt Fetzer zunächst an „begabte junge Leute oder Kinder“, deren Eltern zu  ermutigen sind, „ihnen eine ihren Verhältnissen und Umständen entsprechende,  möglichst gute Ausbildung zuteil werden zu lassen“, denn der „Stand der Bil-  dung in den Gemeinden wird künftighin sicherlich den Einfluß in religiösen und  gesellschaftlichen Kreisen anzeigen“ (65). Besonderes Augenmerk ist außerdem  auf die Förderung der Predigtbegabung unter den Gemeindegliedern zu richten.  Dies geschieht nicht nur, aber auch, um auf diese Weise geeignete Personen für  die Ausbildung durch ein Studium zu erkennen und zu gewinnen.  Zu den klassischen pastoraltheologischen Themen gehört die Frage nach dem  Verhältnis des Pastors zur Kollegenschaft, zur Gesellschaft und zu seiner häus-  lichen bzw. familiären Umgebung. Fetzer widmet diesen Themen jeweils einen  eigenen Paragraphen, wobei seine Reflexionen über das Verhältnis zur Gesell-  schaft und zur Familie von besonderem Interesse sind.“'  Mit der Frage nach dem Verhältnis zur Gesellschaft steht die pastoraltheo-  logisch bedeutsame „Frage der ‚Zeitgenossenschaft‘“? des Pastors zur Diskus-  sion. Nach Fetzer wird die Teilnahme des Pastors am „gesellschaftlichen, ge-  4_ Wobei auch das, was Fetzer im $ 16 über „Amtsbrüder und Kollegen“ schreibt, besonders im Blick  auf die Problematik von Vorgängern und Nachfolgern im Amt (vgl. 67) keineswegs überholt ist.  42 POHL-PATALONG, Pastoraltheologie, 569.richtiger beurteilen”, und auch die regelmäfßige
natürlich ausgewählte Lektüre der schönen Literatur wird empfohlen, ‚da s1e
oft großen Wert besitzt In ihren Charakterzeichnungen und in der Bildung, die
s1ie gewährt” (55) DIie Berufung ZU Predigtamt zeigt sich bei Fetzer also als eine
Berufung lebenslanger Weiterbildung auf der Grundlage einer gewissenhaften
theologischen Ausbildung, die STeits ber das theologische Fach 1mM CENHCICH Sinne
hinausgeht. Dabei ist auch die AuS« un Fortbildung kybernetischer Fähigkeiten
mıiıt eingeschlossen. Fbetzer sieht deutlich, ass das Pastorenamt nicht allein auf
Sachwissen angewlesen ist, sondern esS darüber hinaus organisatorischer Fähig-
keiten und „sozialer Kompetenz‘ des Amtstragers bedarf. Wır haben c5 auf dem
Gebiet der „Organisation’ ach se1liner Überzeugung mıiıt einem genu1ln pastora-
len Handlungsfeld Lun, das reflektieren NUuUrTr ZU Schaden VoNn Pastor und
Gemeinde vernachlässigt werden annn [)as Pastorenamt darf den Amtstrager
nicht der Meinung verführen, „niemand se1 imstande, die Arbeit gut
tun w1e er (64) Es ist 1mM Gegenteil geradezu eine Pominte der Tätigkeit des Pas-
{OTrS, „eine möglichst SCHNAUC Kenntnis selner Gilieder erlangen und danach
trachten, s1e alle ihren besonderen Fähigkeiten und Gaben entsprechend die
Arbeit setzen“ 64) und diese Arbeiten ann auch koordinieren. Das wiede-
IU schlie{ßst die orge die Ausbildung begabter Gemeindeglieder ein Hier-
bei denkt Fetzer zunächst „begabte Junge Leute der Kinder“, deren Eltern
ermutigen sind, „ihnen eiıne ihren Verhältnissen und Umständen entsprechende,
möglichst gute Ausbildung zuteil werden lassen‘”, enn der ‚Stand der Bil-
dung 1n den Gemeinden wird künftighin sicherlich den Einflu{fß 1n religiösen und
gesellschaftlichen Kreisen anzeigen‘ (65) Besonderes Augenmerk ist aufßßerdem
auf die Förderung der Predigtbegabung unter den Gemeindegliedern richten.
Dies geschieht nicht ul aber auch, auf diese Weise geeignete Personen für
die Ausbildung durch eın Studium erkennen und gewinnen.
7u den klassischen pastoraltheologischen Ihemen gehört die rage ach dem
Verhältnis des Pastors ZUT Kollegenschaft, ZUI Gesellschaft und se1iner äus-
lichen bzw. familiären Umgebung. Fetzer widmet diesen Ihemen jeweils einen

eigenen Paragraphen, wobei seline Reflexionen ber das Verhältnis ZUT Gesell-
schaft und ZUrTr Familie VO  - besonderem Interesse sind.“*

Mit der rage ach dem Verhältnis ZUT Gesellschaft steht die pastoraltheo-
logisch bedeutsame „Frage der ‚Zeitgenossenschaft ““ des Pastors Z Diskus-
S10N. ach Fetzer wird die Teilnahme des Pastors „gesellschaftlichen, gC-

Wobei uch as, Was Fetzer 1mM über „Amtsbrüder un! Kollegen” schreibt, besonders 1m Blick
auf die Problematik VO  - Vorgangern und Nachfolgern 1M Amt (vgl. 67) keineswegs überholt 1st.

42 POHL-PATALONG, Pastoraltheologie, 569
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schäftlichen und bürgerlichen Leben“ (68) durch das Amt sowohl gefordert als
auch reguliert. Der Rückzug In irgendeine orm der Isolation oder Innerlichkeit
kommt für Fetzer nicht in Betracht. Das Predigtamt verlangt ach wacher Z eit-
genossenschaft, weil der Pastor andernfalls „aufßerstande ISt; die Empfindungen
un: Gefühle seiner Umgebung beeinflussen“ (68) Andererseits ist durch den
unauflösbaren Zusammenhang Von Amt und Person das Verhalten des Pastors
VOoNnNn vornherein unter das Vorzeichen der Angemessenheit und damit zugleich
des Exemplarischen gestellt. Dies wirkt sich 1m Bereich der Geselligkeit daus, die

1m Rahmen der Verhältnismäfßigkeit durchaus VO Pastor gefördert werden
sol1.* Es hat ferner Auswirkungen auf alle geschäftlichen und finanziellen An-
gelegenheiten,“ weil die einwandtfreie Lebensführung auf diesen Gebieten die
notwendige Voraussetzung für eine freie und kritische Rede gegenüber der Aus-
beutung der Arbeiterschaft durch raffgierige Profiteure einerseılts und haltlos
verschwenderische Lebensweise der Massen andererseits ist.*

Seinen staatsbürgerlichen Pflichten hat der Pastor nachzukommen w1e jeder
andere Burger auch, ebenso wI1e die Glieder der Gemeinde azuı anzuhalten
hat Der 1n dieser Hinsicht wen1g überraschende Hinweis auf Romer 135; 1 wird
VOon Fetzer allerdings sofort mıiıt der Einschränkung versehen, ass die dort aus-

gesprochene Forderung nicht eine unbedingte, sondern „n Vergleich mıt
deren StellenUnterwegs zu einem freikirchlichen „Amtsverständnis“  175  schäftlichen und bürgerlichen Leben“ (68) durch das Amt sowohl gefordert als  auch reguliert. Der Rückzug in irgendeine Form der Isolation oder Innerlichkeit  kommt für Fetzer nicht in Betracht. Das Predigtamt verlangt nach wacher Zeit-  genossenschaft, weil der Pastor andernfalls „außerstande ist, die Empfindungen  und Gefühle seiner Umgebung zu beeinflussen“ (68). Andererseits ist durch den  unauflösbaren Zusammenhang von Amt und Person das Verhalten des Pastors  von vornherein unter das Vorzeichen der Angemessenheit und damit zugleich  des Exemplarischen gestellt. Dies wirkt sich im Bereich der Geselligkeit aus, die  — im Rahmen der Verhältnismäßigkeit - durchaus vom Pastor gefördert werden  soll.® Es hat ferner Auswirkungen auf alle geschäftlichen und finanziellen An-  gelegenheiten,“* weil die einwandfreie Lebensführung auf diesen Gebieten die  notwendige Voraussetzung für eine freie und kritische Rede gegenüber der Aus-  beutung der Arbeiterschaft durch raffgierige Profiteure einerseits und haltlos  verschwenderische Lebensweise der Massen andererseits ist.*  Seinen staatsbürgerlichen Pflichten hat der Pastor nachzukommen wie jeder  andere Bürger auch, ebenso wie er die Glieder der Gemeinde dazu anzuhalten  hat. Der in dieser Hinsicht wenig überraschende Hinweis auf Römer 13, 1 wird  von Fetzer allerdings sofort mit der Einschränkung versehen, dass die dort aus-  gesprochene Forderung nicht eine unbedingte, sondern „im Vergleich mit an-  deren Stellen ... eine qualifizierte“ sei (70). Denn es gibt für den Pastor nicht nur  das Recht, sondern auch die Pflicht zur Gehorsamsverweigerung und zum Wi-  derspruch, wenn durch staatliche Vorgaben der status confessionis berührt is  t_46  43  Nach Fetzer hat der Pastor in dieser Hinsicht geradezu die „Aufgabe ..., einen heiteren Sinn zu  nähren, der aber von Ausgelassenheit und Leichtfertigkeit leicht zu unterscheiden ist und also  mit diesen nicht verwechselt werden darf“ (68). Das gesellige Leben ist nach Fetzer überhaupt  ein entscheidender Faktor jeder Gemeindearbeit, weswegen es im zweiten Teil der Pastoral-  theologie unter den pastoralen Handlungsfeldern eigens behandelt wird ($ 27): „Das gesellige  Element ist in unseren Tagen ein so mächtiger Faktor, daß kein Prediger umhin kann, dasselbe  ohne Schaden zu ignorieren.“ (120)  44  Hier gilt der Fetzersche Grundsatz: „Alle geschäftlichen Abmachungen sollten stets einen  streng geschäftlichen Charakter tragen, um ja keinen Raum zum Misstrauen oder Argwohn zu  geben“ (69).  45  Gegenüber der sozialen Problematik, wie Fetzer sie zu seiner Zeit wahrnimmt, verursacht  durch das „Erpressen, Schinden und Drücken der Arbeiter“ und „das sorglose verschwenderi-  sche Leben bei den Massen, das meistens mit leichtsinnigem Schuldenmachen und dem Unheil  und Verderben bringenden Wirtshausbesuch zusammenhängt“, darf der Pastor „unter keinen  Umständen blind sein“ (70).  46  Fetzer rechnet mit der Möglichkeit, dass es „Umstände und Verhältnisse geben“ kann, „wo es  nicht nur recht, sondern sogar geboten ist, daß der Diener Christi dem Befehle der Obrigkeit  mit einem: ‚Man muß Gott mehr gehorchen denn den Menschen‘ entgegentritt“ (70). Und er  zitiert in diesem Zusammenhang CHRISTIAN PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, 200 f,  zustimmend: „Wer jeden fürstlichen Eigenwillen, so verderblich er auch für Land und Leu-  te seyn mag, als einen von Gottes Gnaden berechtigten und jeden Widerstand als Rebellion,  jedes Begehren eines Rechtsschutzes für ein gebildetes Volk als einen Eingriff in die auf den  Regenten übertragenen Majestätsrechte Gottes ansieht, der soll wenigstens nicht sagen, daß er  vom christlichen Rechtsbegriffe etwas verstehe“. Palmers Fortsetzung des Satzes findet sich bei  ThGespr 32/2008 * Heft 4eine qualifizierte” se1 70) Denn gibt für den Pastor nicht L1UT

das Recht, sondern auch die Pflicht ZUr Gehorsamsverweigerung un ZU WI1-
derspruch, WEn durch staatliche Vorgaben der status confessionis berührt 15t46

43 ach Fetzer hat der Pastor ın dieser Hinsicht geradezu die „Aufgabe .W0..)J) einen heiteren 1nnn
nähren, der ber Von Ausgelassenheit und Leichtfertigkeit leicht unterscheiden ist un Iso
mıiıt diesen nicht verwechselt werden darf‘ 68) Das gesellige Leben ist nach Fetzer überhaupt
eın entscheidender Faktor jeder Gemeindearbeit, 1M zweıten eil der Pastoral-
theologie unter den pastoralen Handlungsfeldern eigens behandelt wird ($ 27) „Das gesellige
Element ist ın uUuNseTCI Tagen eın mächtiger Faktor, da{fß eın Prediger umhin kann, dasselbe
hne Schaden ignorieren.‘

44 Hier gilt der Fetzersche Grundsatz: „Alle geschäftlichen Abmachungen sollten einen
streng geschäftlichen Charakter tragen, Ja keinen Raum ZU Misstrauen der Argwohn zu
geben‘ 69)

45 Gegenüber der sozialen Problematik, w1e ketzer s1e seiner Zeit wahrnimmt, verursacht
durch das „Erpressen, Schinden un Drücken der Arbeiter“ und „das sorglose verschwenderi-
sche Leben bei den Massen, das me1lstens mıiıt leichtsinnigem Schuldenmachen und dem Unheil
und Verderben bringenden Wirtshausbesuch zusammenhängt”, darf der Pastor „unter keinen
mständen blind sein“ 70)

46 Fetzer rechnet mıiıt der Möglichkeit, ass „Umstände un Verhältnisse geben” kann, 5
nicht 1U recht,; sondern geboten ist, da{fß der Diener Christi dem Befehle der Obrigkeit
miıt einem: ‚Man mu{ ott mehr gehorchen denn den Menschen entgegentritt” (70) Und
ıtıert In diesem Zusammenhang (HRISTIAN PALMER, Evangelische Pastoraltheologie, 200 f,
zustimmend: „Wer jeden fürstlichen Eigenwillen, verderblich uch für Land un Leu-
te SCYN IMNagß, als einen VO  — (Gottes Gnaden berechtigten un! jeden Widerstand als Rebellion,
jedes Begehren eines Rechtsschutzes für eın gebildetes olk als einen Eingriff ın die auf den
Regenten übertragenen Majestätsrechte Gottes ansieht, der soll wenigstens nicht I, da{ß
VO christlichen Rechtsbegriffe etwas verstehe“. Palmers Fortsetzung des Satzes findet sich bei
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Der Pastor hat Von se1INEMM Wahlrecht Gebrauch machen darf jedoch keine
parteipolitischen Funktionen ausüben oder parteipolitische Werbung machen
als Prediger mu{fß ber den Partelen stehen, darf keine Verpflichtung l._

gendeiner Parte1l gegenüber eingehen, welcher zufolge SC1INECMN Einflu{fß ZUS UNS-
ten bestimmten Parte1l ausüben soll (ZU)

7u den promınenten Ihemen, die das Verhältnis VON Person und Amt betref-
fen, gehört auch das der familiären Beziehungen des Pastors. [)ass die pastorale
Tätigkeit notwendigerweise auch auf diesem Gebiet Auswirkungen hat, leidet
ach ketzer keinen Zweifel. Bemerkenswert ist die Umsicht und Zurückhal-
(ung, mıt der die Problematik ZUT Sprache gebracht wird Im Einklang mıt der
reformatorischen Theologie wird zunächst der 7.ölibat als Zwangsforderung
rückgewiesen Kommt ZUT Wahl des Ehepartners, konkret der FEhefrau
des Pastors, wird INa die rage der künftigen oder bereits bestehenden mts-
tätigkeit nicht ausklammern können. Entsprechende Reflexionen sind aber Hurx

annn gesund, wenn INnan zugleich bedenkt, „da{fß eine rechte Ehe nicht e1ille blofße
Vernunftehe SC1IIH darf“ (74) Somit findet sich ZWarTlr bei Fetzer C111 von der O..
raltheologischen Tradition und dem herrschenden Rollenverständnis gepragtes
Eigenschaftsprofil der Pastorenfrau Grofer Nachdruck liegt aber deutlich bei
der Feststellung, ass die Ehefrau des Pastors nicht „die Diakonisse der Gemein-
de SC11 soll und unbeschadet der Tatsache, ass „die rau den Mann VOIN mite
nicht rennen annn und SIC also VON vornherein darauf Rücksicht nehmen hat
S1IC doch erster Linıe L1UT ihm und ihrer Familie dienen die Aufgabe hat
nicht aber der Gemeinde“ (76) Es fällt daher den Aufgabenbereich des Pastors
als Ehemann und Familienvater, die Ehefrau VOT UNANSCIMNCSSCHECNM Anforderun-
gcCnh der Gemeinde schützen. Die Familie hat ste den Anspruch auf
die Zuwendung des Pastors; der VOINN ihm geforderte Finsatz bei der Kindererzie-
hung findet freilich der Glaubensentscheidung Grenze: „Bekehren annn
der ater die Kinder nicht ohl aber S1C ZAH Gehorsam erziehen (77)

Bleibende Fragestellungen
UÜberblickt INa nunmehr das „Pastorenleitbild WIC sich aus Fetzers Pas-
toraltheologie VON 1908 ergibt und versucht InNnan VON 1ler aus CS Brücke

Fetzer dann allerdings nicht ıtıert 59 1ST kein besserer Theolog un Christ als Jene amerika
nischen Pfaffen, die AUus der Bibel beweisen, da{fß die Sclaverei eiNne Ordnung Gottes SC1

4 / DDas schlie{t freilich nicht dUus, ass Fetzer mıiıft Rekurs auf die paulinischen Empfehlungen
Kor der Ehelosigkeit des Pastors uch SCWISSC Vorteile abzugewinnen vermag „Es lässt sich

jedoch nicht leugnen, da{fß sich manches zugunsten der römischen Praxıs Nn äfßt (72) Die
Vorteile des ehelichen Lebens Pastors jedoch überwiegen VOT allem weil „derjenige, der

der Ehe glücklich ebt sich der besten Schule befindet Selbstlosigkeit lernen 73
48 Dazu gehören nach ketzer e1iNne ausreichende Bildung, Frömmigkeit liebevolles un eifersuchts-

freies Wesen, haushälterische Fähigkeiten Reinlichkeit und Ordnungsliebe (vg] 74 £)
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die gegenwartige Diskussion eines Pastorenleitbilds des deutschen Baptismus
schlagen, lassen sich ein1ge fruchtbare Anregungen gewinnen”:

Fetzer bemüht sich e1ne theologische Begründung des Predigt- oder
Pastorenamtes, die die Überzeugung VO Priestertum aller Glaubenden selbst-
verständlich voraussetzt, sich aber davon nicht problematischen Kurzschlüs-
sCMH verleiten lässt. Wenn die gegenwartige „Ordnung für Pastorinnen und Pas-
ore des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden iın Deutschland un
ihre Dienstgeber” ihrer Präambel erklärt: „Alle geordneten Dienste geschehen

könnte Fetzer dieser Auskunft1m Rahmen des allgemeinen Priestertums
geWI1SS zustimmen. Wenn jedoch diese „geordneten Dienste“ durch den Gedan-
ken des allgemeinen Priestertums sehr relativiert und problematisiert WeTl-

en ass S1e ach der Präambel ausdrücklich neben „aktuelle Beauftragungen
durch den Heiligen Geist treten”, wird damit der Gedanke des „geordneten
Dienstes“ bzw. des Amtes 1ın selner Konsistenz bedroht. Man INas ketzers Be-
gründung des Amtes stehen, WI1e InNnan ıll i1ne gegenwartige Begründung des
Pastorendienstes (oder Pastorenamtes) darf ihr Plausibilität und Eindeutig-
eıt jedenfalls nicht nachstehen.

uch die Aufgaben des Amtes werden VO  a Fetzer möglichst klar defi-
nleren versucht: Die Vielfalt der Aufgaben wird VON ihm auf die kerygmatische
Kompetenz des Pastors hin gebündelt, un: VOoNn der Verkündigungsaufgabe her
wird auch die Leitungsfunktion verstanden: Es geht bei der verstandenen 104
tung vorrangıg die Beteiligung möglichst vieler Gemeindeglieder Leben
der Gemeinde und ihrer Sendung. Fin Pastorenleitbild für die Gegenwart
INUuUSss$S darum bemüuht se1n, das Spezifikum des pastoralen Dienstes benen-
HE  S Dabei sollte auch deutlich werden, w1e sich die Aufgaben eines Pastors bzw.
einer Pastorin VON denen der (ordinierten) Diakoninnen und Diakonen unter-
scheiden und wWwI1e S1e sich den vielfältigen Formen ehrenamtlicher Mitarbeit
verhalten.

ach Fetzers Pastoraltheologie ist das Pastorenamt in selner Ausrichtung
nicht eingeschränkt auf die Ortsgemeinde und ihre Binnenstrukturen. Durch
das dezidiert missionarische Moment der pastoralen Tätigkeit wirkt der Pastor
ber die (Gemeinde hinaus iın die Gesellschaft hinein. Eın Pastorenleitbild für die
Gegenwart 111U55 Auskunft darüber geben, ob un inwiefern der pastorale Dienst
gesellschaftsbezogen ist>! und wWwI1e sich 1mM ökumenischen Kontext versteht.

49 In Anlehnung die Strukturierung der pastoraltheologischen Problembereiche bei POHL-PA-
TALONG, Pastoraltheologie, Anm

50 RDNUNG für Pastorinnen und Pastoren des BUNDES EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHER GE-
EINDEN iın Deutschland un! ihre Dienstgeber VO November 2006, Präambel.
Eın 'eil der NCUECTIECEN pastoraltheologischen Entwürfe (vgl 7B die Arbeiten VON ÄLBRECHT
(GRÖZINGER und WILHELM RAB versucht das Pfarramt konsequent „VoNn den Erfordernissen
der Gesellschaft her“ denken, andere (vgl 7n die Arbeiten VOIN MANFRED OSUTTIS und
ISOLDE KARLE) setzen „eıine Ausrichtung auf die Gemeinde“ OTaus (POHL-PATALONG, asto-
raltheologie, 567)
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Im Blick auf das Verhältnis VO  e Amt und Gemeinde 1st für Fetzer die muıt
der Autorität Christi versehene funktionale Begründung des Predigtamtes VOIN
entscheidender Bedeutung. hne die Einsetzung VON (gewählten) Amtsträgern
ist für ih überhaupt keine (funktionierende) menschliche Gemeinschaft denk-
bar In diesem Sinne hat das Amt Von vornherein eine der Gemeinde (und durch
s1e der dienende Funktion.°* Dabei darf der Gesichtspunkt des „Dienens”
nicht die VOoNn der Gemeinde durch ihre Berufung anerkannte Autoritaät des
Amtsträgers konterkarieren, die als solche STeTis eine Autorität des Wortes (auc-
torıtas verbi) ist: a Fetzer neben der Gemeindeversammlung keine anderen
Amter als die des Pastors und des Diakons kennt un auch die presbyteriale
Verfassung einer Gemeinde ablehnt, kommt bei ihm die rage ach welteren
Leitungspersonen bzw. Leitungsgremien und deren Verhältnis AA Inhaber des
Predigtamtes nicht in den Blick kın Pastorenleitbild für die Gegenwart 11US$5
das Verhältnis des Pastors bzw. der Pastorın ZUT Gemeinde als komplexes Ver-
hältnis VON Miteinander und Gegenüber möglichst prazise beschreiben VeTl-

suchen und dabei insbesondere das Verhältnis der Pastorinnen und Pastoren
weılteren leitenden Personen und Gıremien der Gemeinde estimmen. Dies

wird 1Ur möglich se1n, WEn hierbei der Begriff der „Leitung” einer Gemeinde
In theologischer, aber auch In administrativer und juristischer Hinsicht befrie-
digend geklärt i1st

Dass sich das Predigtamt nicht VON der Person des Pastors rennen lässt,;
leidet ach Fetzer keinen 7Zweifel. Was VOINl ihm Z1A4 71 persönlichen Eignung, ZUT

theologischen Aus- und Weiterbildung und ZUT exemplarischen Lebensführung
des Pastors ausgeführt wird, verdichtet sich bei der rage ach dessen „Beru-
fungsfähigkeit”. Im Blick auf diese für das Freikirchentum emınent wichtige
Problematik gelingt Fetzer eine konsistente Bestimmung des Berufungsbegriffs,
die die abstrakte Alternative VOIN vocatıo interna und vocatıo externa über-
windet und sich auch für eın gegenwartiges Pastorenleitbild fruchtbar machen
lässt. Letzteres gilt auch für Fetzers eindringliche Forderung ach einer wI1ssen-
schaftlichen theologischen Ausbildung und der Verpflichtung zZUT Fortbildung.
DIie Forderung ach ATUS- und Fortbildung verlangt freilich angesichts der ın
der gegenwaärtigen Situation schwer überschauenden Angebote ach einem
inımum Bewertungskriterien. Was die exemplarische Lebensführung oder
Vorbildlichkeit des Pastors angeht, die VOoNn Fetzer eher traditionell bestimmt
wird, wird eın Pastorenleitbild für die Gegenwart aus theologischen Gründen
„auch das Fragmentarische und Brüchige des Lebens 55 einer Pastorın bzw. elines
Pastors benennen mussen. Was schliefßlich Fetzers umsichtige und be]l aller Um-

52 DIie ITräger des mites haben ach Fetzer M  als die VOIl der Gemeinde Beauftragten den Willen der
Gemeinde, w1ıe sich In deren reiflich CIr WOSCHECH Beschlüssen ausdrückt, aus[zu|führen” und
dürfen „1N keinem Falle178  Volker Spangenberg  4. Im Blick auf das Verhältnis von Amt und Gemeinde ist für Fetzer die mit  der Autorität Christi versehene funktionale Begründung des Predigtamtes von  entscheidender Bedeutung. Ohne die Einsetzung von (gewählten) Amtsträgern  ist für ihn überhaupt keine (funktionierende) menschliche Gemeinschaft denk-  bar. In diesem Sinne hat das Amt von vornherein eine der Gemeinde (und durch  sie der Welt) dienende Funktion.“ Dabei darf der Gesichtspunkt des „Dienens“  nicht die - von der Gemeinde durch ihre Berufung anerkannte — Autorität des  Amtsträgers konterkarieren, die als solche stets eine Autorität des Wortes (auc-  toritas verbi) ist. Da Fetzer neben der Gemeindeversammlung keine anderen  Ämter als die des Pastors und des Diakons kennt und er auch die presbyteriale  Verfassung einer Gemeinde ablehnt, kommt bei ihm die Frage nach weiteren  Leitungspersonen bzw. Leitungsgremien und deren Verhältnis zum Inhaber des  Predigtamtes nicht in den Blick. Ein Pastorenleitbild für die Gegenwart muss  das Verhältnis des Pastors bzw. der Pastorin zur Gemeinde als komplexes Ver-  hältnis von Miteinander und Gegenüber möglichst präzise zu beschreiben ver-  suchen und dabei insbesondere das Verhältnis der Pastorinnen und Pastoren  zu weiteren leitenden Personen und Gremien der Gemeinde bestimmen. Dies  wird nur möglich sein, wenn hierbei der Begriff der „Leitung“ einer Gemeinde  in theologischer, aber auch in administrativer und juristischer Hinsicht befrie-  digend geklärt ist.  5. Dass sich das Predigtamt nicht von der Person des Pastors trennen lässt,  leidet nach Fetzer keinen Zweifel. Was von ihm zur persönlichen Eignung, zur  theologischen Aus- und Weiterbildung und zur exemplarischen Lebensführung  des Pastors ausgeführt wird, verdichtet sich bei der Frage nach dessen „Beru-  fungsfähigkeit“. Im Blick auf diese für das Freikirchentum eminent wichtige  Problematik gelingt Fetzer eine konsistente Bestimmung des Berufungsbegriffs,  die die abstrakte Alternative von vocatio interna und vocatio externa über-  windet und sich auch für ein gegenwärtiges Pastorenleitbild fruchtbar machen  lässt. Letzteres gilt auch für Fetzers eindringliche Forderung nach einer wissen-  schaftlichen theologischen Ausbildung und der Verpflichtung zur Fortbildung.  Die Forderung nach Aus- und Fortbildung verlangt freilich angesichts der in  der gegenwärtigen Situation schwer zu überschauenden Angebote nach einem  Minimum an Bewertungskriterien. Was die exemplarische Lebensführung oder  Vorbildlichkeit des Pastors angeht, die von Fetzer eher traditionell bestimmt  wird, so wird ein Pastorenleitbild für die Gegenwart aus theologischen Gründen  „auch das Fragmentarische und Brüchige des Lebens“ einer Pastorin bzw. eines  Pastors benennen müssen. Was schließlich Fetzers umsichtige und bei aller Um-  52  Die Träger des Amtes haben nach Fetzer “als die von der Gemeinde Beauftragten den Willen der  Gemeinde, wie er sich in deren reiflich erwogenen Beschlüssen ausdrückt, aus[zu]führen“ und  dürfen „in keinem Falle ... über die Gemeinde hinweg handeln“ (82).  53  Pfarrerin und Pfarrer als Beruf - ein LEITBILD FÜR DIE EVANGELISCHE KIRCHE IN BERLIN-  BRANDENBURG, Kirchliches Amtsblatt Nr. 8 /2003, 135 (unter 3.).ber die Gemeinde hinweg handeln“ 82)

5 Pfarrerin und Pfarrer als Beruf eın |EITBILD FUÜUR DIE EVANGELISCHE KIRCHE BERLIN-
BRANDENBURG, Kirchliches Amitsblatt Nr. 135 (unter
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sicht doch eindeutige Haltung ZU Betroffensein und Schutz VonNn Ehepartnern
und Kindern durch das Amt angeht, ist dieser auch unfter gegenwartigen Be-
dingungen nichts abzumarkten.

Amt und Person sind nicht miteinander verbunden, ass die Wirksam-
keit der pastoralen Tätigkeit VON einer Weihe oder Würde der Person abhängig
gemacht werden annn In diesem Sinne gibt ach Fetzer auch keine beson-
ere Pastorenmoral. Andererseits ann eın Zweifel darüber bestehen, „dass
der persönliche christliche Glaube und eın persönliches geistliches Leben eine
wesentliche Grundlage für eine gelingende Ausübung des Pfarrberufs bilden“.*
[)as persönliche geistliche Leben 11US$S5 ohne gesetzliche Züge anzunehmen
Gegenstand elines Leitbildes für Pastorinnen un Pastoren der Gegenwart seInN.

Was das Verhältnis des Pastors ZUT Gesellschaft angeht, ordert Fetzer
eine wache Zeitgenossenschaft, die sich auch auf die Bereiche Von Kultur und
Politik erstreckt. Eın gegenwartiges Leitbild für Pastorinnen und Pastoren wird
dahinter nicht zurückgehen können, vielmehr den kulturellen und politischen
Aspekt des Pastorendienstes och SCHNAUCIT beschreiben versuchen un: dabei
auch die VOI Fetzer nicht empfundene bzw. nicht erorterte Problematik VOINN Be-
ruf, Freizeıit und privatem Freiraum berücksichtigen mussen.

rag INan ach dem Verhältnis VON pastoralem Amt und gesamtkirch-
licher Struktur, wird iINnan bei Fetzers Streng kongregationalistischem Ansatz
sogleich auf die unabhängige Einzelgemeinde verwlesen, die 11UT Koopera-
tionszwecken mıt anderen Gemeinden der gleichen Benennung „1M Bunde“ ist
Immerhin wird auch für Fetzer bei der rage ach der Ordination etwas w1e
eın gesamtkirchliches Bewusstsein virulent, sofern die Ordination als öffent-
liche Beauftragung für unwiederholbar und das Predigtamt auf Dauer gestellt
un nicht einen Ort gebunden ansieht. Fın gegenwartiges Leitbild für Pas-
torınnen und Pastoren wird nicht umhinkommen, die Verantwortlichkeit des
Urtspastors bzw. der Ortspastorin für die Gesamtkirche benennen un:
beschreiben, aber auch umgekehrt die konkrete Verantwortung der Gesamtkir-
che für die einzelnen Pastorinnen und Pastoren.” Das Leitbild wird ferner der
Tatsache Rechnung tragen mussen, ass ıIn der gegenwartıgen Situation zuneh-
mend pastorale Dienste ın Gestalt VOonNn Teilzeitstellen oder iın Gestalt der Betreu-
ung mehrerer Ortsgemeinden versehen werden (müssen).

54 POHL-PATALONG, Pastoraltheologie, 569
55 Dass dies In einer kongregationalistischen Kirchenstruktur nicht einfach ist, liegt auf der and

Es ist bezeichnend, ass die Einwirkungsmöglichkeit des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden 1n Deutschland 1M schärfsten Konfliktfall eines Pastors mıiıt seiner Ortsgemeinde,
nämlich bei der Kündigung des Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber, eine bloße „Soll-
Bestimmung' enthält: „Eine Kündigung soll erst nach Anhörung des Vertrauensrates und der
Bundesgeschäftsführung erfolgen.‘ ($ 252 der RDNUNG für Pastorinnen un Pastoren des
BUNDES EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHER GEMEINDEN 1n Deutschland und ihre Dienstgeber
VOIN November
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1ne Erörterung der Relationen elines Gemeindepastors 11US5 ach Fetzer
auch das kollegiale Verhältnis bedenken, das VON ihm WwI1Ie übrigens zumeist iın
der traditionellen pastoraltheologischen Literatur als in der Regel SPaNnNnNuNSS-
voll beschrieben wird kın Leitbild für Pastorinnen und Pastoren der Gegenwart
darf sich nicht scheuen, einen minimalen Verhaltenskodex gegenüber Kollegin-
1ieN und Kollegen der eigenen Denominatıon und anderer Konfessionen for-
mulieren. Darüber hinaus ist die Bedeutung des kollegialen Austausches iın Kon-
venten, aber auch die der kollegialen Vernetzung ZUuU 7Zweck gemeinsam
organisierter Supervision der anderer Formen der Fortbildung 1NSs Bewusstsein

rücken.

Abstract
Johann eorg Fetzer's Pastoral Theology of 908 Was the first er10uUs reatıise the sub-
ject aDDCaL from the PCH of German Baptist pastor anı sem1nary teacher. oug
there were INanıy works from the viewpoilnt of the established German churches, Fetzer
held 1t be NECESSaALY wriıte from free-church standpoint. This seeks tO analyse
Fetzer’'s volume an chows that this almost forgotten work still has relevant things Sa y
in the discussion the role of the pastor In free churches oday.

Fetzer's work 15 In [WO maın reflection the theologica justification of the
ofhce of pastor, and consideration of the practical duties of the pastor. Ihe latter 15
not discussed iın this mong the sections reviewed A1e crıter1a for the calling
the pastorate; the PCISON of the pastor; his spiritual gifts; intellectual education: moral
upbringing an organisational talent; ell d his relationship his family, the OCa
church, his pastor-colleagues an to society in general.

the end of this article Spangenberg shows eig where Fetzer’'s oughts Call Of-
fer stimuli the present debate about the pastor-model 1n contemporarYy free churches.
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